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Schützen feiern ihr Fest 

Am ersten Septemberwochenende 
steigt das große Schützenfest auf dem 
Anger mit seinen Umzügen, Wettkämp-
fen und dem Schützenball. Was die 
Schützen sonst das ganze Jahr über 
tun, erzählt der Vereinsvorsitzende Ul-
rich Dürrmann im Interview. 
 S. 10-12

Staub aufgewirbelt

Die Freiwillige Feuerwehr Barleben 
bekommt ein neues Gerätehaus. Im Au-
gust fand bereits der symbolische erste 
Spatenstich statt. Gemeinderat und 
Verwaltung hatten lange um eine gute 
Lösung für die Kameradinnen und Ka-
meraden gerungen. 
 S. 15
 

Hoher Besuch in Barleben

In Sachen Wirtschaft hat sich einiges 
getan. Mehrere große Ansiedlungen im 
TPO haben sich angekündigt, Außen-
ministerin Baerbock war zu Besuch 
in Barleben und die Gemeinde be-
kommt das sicherste Gewerbegebiet in 
Deutschland.
 S. 17
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Barleben profitiert von Bürgermeister-Netzwerk
>> Frischen Wind für Kommunen wol-
len die Mitglieder vom „Netzwerk Junge 
Bürgermeister*innen der Bundesrepu-
blik Deutschland“ in ihre Städte und 
Gemeinden bringen. Auch Barlebens 
Bürgermeister Frank Nase ist dort Mit-
glied und hat schon einiges an neuen 
Ideen von Treffen mitbringen können. 
Erfahrungsaustausch, Stärkung der 
„kommunalpolitischen Handlungs-
kompetenz“ - was in den Zielen des 
Vereins noch recht sperrig klingt, ist in 
der praktischen Handhabung oft ganz 
einfach. Als in der Corona-Pandemie 
Spielplätze gesperrt wurden, konnte 
die Gemeinde Barleben aus dem Netz-
werk und dessen Kooperation mit dem 
österreichischen Pendant des Vereins 
von schon vorhandenen Piktogram-
men profitieren - und so Zeit und Geld 
sparen. „Das ist nur ein relativ kleines 
Beispiel. Im Netzwerk können wir uns 
beispielsweise zu modernen Formen 
der Energiegewinnung austauschen, 
was in der aktuellen Situation mit der 
Energiekrise wichtiger wird denn je“, 
sagt Frank Nase. Von Photovoltaik 

über Ziegelsteine, Zäune, Dächer - die 
Erfahrungen anderer Kommunen kön-
nen Barleben helfen, die passenden 
Varianten für die eigenen Ortschaften 
schneller zu finden. Weitere Ideen, 
die aus dem Netzwerk kommen, sind 
unter anderem nachhaltige Berufs-
bekleidung für die Beschäftigten der 
Wirtschaftshöfe, nachhaltiges Geschirr 
und praktikable Lösungen für IT und 

moderne Medien im Einsatz in den 
Kommunen. 
Mitglied des Netzwerks kann werden, 
wer bei der Erstwahl unter 40 Jahre 
alt war. Frank Nase ist im frisch ge-
gründeten Verein des Netzwerks einer 
der Stellvertretenden des Bundesvor-
sitzenden. Der Austausch funktioniert 
oft per Videotelefonie, im kleinen Rah-
men auch persönlich. (aa)

Gemeinsam mit anderen jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sucht Frank Nase (ganz 
rechts) nach Möglichkeiten, die Kommunen zukunftssicher aufzustellen. Foto: Netzwerk

Freundinnen über alle Grenzen hinweg
>> „Bonjour Sarah“, hieß es kürzlich 
im Bürgermeisterbüro. Frank Nase 
hatte die 13-jährige Austauschschü-
lerin aus Frankreich gemeinsam mit 
ihrer Freundin und Gastgeberin Lena 
Götze für ein Treffen in sein Büro 
eingeladen.
Für zwei Wochen ist die Schülerin in 
Barleben, wohnt währenddessen bei 
ihrer Gastfamilie Götze. Ihr Aufenthalt 
bei den Götzes ist auch ein Wieder-
sehen. Bei einem Schüleraustausch 
2018 in Frankreich haben sich Lena 
und Sarah kennengelernt. Seither 

sind sie eng befreundet, telefonieren 
und chatten per Video fast wöchent-
lich. Dabei unterhalten sie sich mal auf 
Französisch, mal auf Deutsch.
Für eine Reise in Barlebens Part-
nerstadt Notre-Dame-d‘Oé war 
Bürgermeister Frank Nase vor einigen 
Jahren selbst in Frankreich und hat 
dort die Herzlichkeit der Menschen 
erfahren. „Jetzt wiederum unserem 
jungen ausländischen Gast die gleiche 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
entgegenzubringen, ist für mich Eh-
rensache“, so Nase.  (tz)

Während ihres Aufenthaltes in Barleben traf 
die 13-jährige Sarah aus Frankreich (li.) auch 
Bürgermeister Frank Nase.     Foto: Gemeinde 
Barleben
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Gespräch suchen
>> Die Ortsbürgermeister sind in 
den Ortschaften die Ansprechpart-
ner für die Bürgerinnen und Bürger 
und können Anliegen an die Ge-
meindeverwaltung weiterleiten. Die 
Bürger und Bürgerinnen können sich 
mit Wünschen, Anregungen oder 
auch Kritik an ihre Ortsbürgermeis-
ter während folgender Sprechzeiten 
in den jeweiligen Ortschaftsbüros in 
Barleben, Ebendorf und Meitzendorf 
wenden: 

Claus Lehmann (FWG), Barleben 
Sprechzeit: dienstags 16 – 18 Uhr
Ortschaftsbüro in der Ernst-Thäl-
mann-Straße 22 (Raum 0.03) 
Telefon: 039203 565 3320

Manfred Behrens (CDU), Ebendorf
Sprechzeit: mittwochs 17 – 18 Uhr
Ortschaftsbüro im Bürgerhaus, Am 
Thieplatz 1
Telefon: 039203 565 4410

Peter Hiller (CDU), Meitzendorf
Sprechzeit: dienstags 17 – 18 Uhr
Ortschaftsbüro im Dorfgemein-
schaftshaus, Lange Straße 23
Telefon: 039203 565 4310

Ihre Spezialisten für 
natürliche Wärme, gutes Klima
und schöne Bäder.

Lindenallee 14
39179 Barleben 
Tel. 039203/883863

info@deta-magdeburg.de

Frauenarztpraxis  Barleben

sucht eine 

Arzthelferin/MFA 

in familienfreundlicher Teilzeit 

ab IV.Quartal 2022

Anfragen gern persönlich oder telefonisch

Tel: 039203 883630

www.frauenarzt-barleben.de

Akku fürs E-Fahrrad laden
>> Im Breiteweg in Barleben ist eine 
öffentliche E-Bike-Ladesäule in Be-
trieb genommen worden. Barlebens 
Bürgermeister Frank Nase und Ul-
rich Korn, Unternehmer und Sponsor, 
haben den Ladestellenschrank kürz-
lich in Augenschein genommen. Mit 
dabei war auch Knut Förster, Vorsit-
zender der SG Eintracht Ebendorf, 
der mit seinem E-Bike gefahren kam 
und sich von der Funktionstüchtigkeit 
überzeugt hat.
Die E-Bike-Ladesäule hat vier ver-
schließbare Fächer. Darin sind 
verschiedene Anschlussmöglichkeiten 
für Ladegeräte und auch Mobiltelefone 
vorhanden. Das Aufladen der Akkus 
von E-Bikes, Mobiltelefonen und Co. 
ist vorerst kostenfrei. Ermöglicht wird 
das dank eines Sponsorings von Ulrich 
Korn, der im Gegenzug das Logo und 
die Kontaktdaten seiner Apotheken 
auf eines der Ladefächer aufgebracht 
hat. „Unser ‚Lade-Hub‘ im Breite-
weg ist mit der E-Bike-Ladesäule nun 
komplett. Vom Mobiltelefon und Tab-
let über das Fahrrad bis zum E-Auto 
kann hier alles, was elektrisch ist und 
einen Akku hat, aufgeladen werden“, 
so Bürgermeister Frank Nase.

Der Lade-Hub mit E-Ladesäule für 
zwei Fahrzeuge und E-Ladesäule für 
maximal vier Fahrräder sowie der 
SmartBench befindet sich im Brei-
teweg in Barleben in der Höhe der 
Einkaufsmärkte im Ortskern.  (tz)

Knut Förster, Vorsitzender der SG Eintracht 
Ebendorf, Bürgermeister Frank Nase und 
Unternehmer Ulrich Korn (v.r.) testen die neue 
E-Bike-Ladestation..  Foto: tz
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Neue Grabarten und Bänke auf den Friedhöfen
>> Um dem starken Wandel der Be-
stattungskultur zu entsprechen und 
dem Wunsch der Angehörigen pfle-
gearme Grabstätten auswählen zu 
können, wurden Anfang Mai 2022 
Granitwürfelstelen und Solostelen auf 
dem Neuen Friedhof in Barleben mon-
tiert. Diese Urnenstelen wurden zur 
Präsentation zuerst auf dem Barle-
ber Friedhof gesetzt und sollen später 
für die Ebendorfer und Meitzendorfer 
Bürger auch auf deren Friedhöfen aus-
gestellt werden.
Bei beiden Grabarten handelt es sich um 
Möglichkeiten für Urnenbestattungen.
Links auf dem Bild sind die schwarzen 
Solostelen, die bis auf vier Urnenkam-
mern erhöht werden können. Jeweils 
in ein Urnenfach passt eine Urne. Diese 
Grabart kann als Einzelgrab, Part-
nergrab, Familiengrab oder auch als 
Gemeinschaftsanlage zusammenge-
stellt werden. Durch die Kombination 
sind gestalterisch keine Grenzen ge-
setzt und viele Wünsche umsetzbar. 
Dabei ist jede Stele bzw. Minikolumba-
rium eine Grabstelle für sich, mit einer 
integrierten Ablagefläche.
Auf der anderen Seite wird der rötliche 
Granitwürfel in Form eines quadrati-
schen Blocks vorgestellt. Der bis zu 
vier Würfeln übereinander erweitert 
werden kann. Er bietet Platz für meh-
rere Urnen. Durch seine Festigkeit 
und Stabilität bietet der Granitwürfel 
unendliche Kombinations- und Gestal-
tungsmöglichkeiten für oberirdische   
Bestattungen u. a. als Stele, Gruppe 

oder auch als Urnenwand. Vorteil ist 
hierbei, dass mindestens zwei Urnen 
in einem Fach beigesetzt werden 
können.
Vorteil bei beiden Grabarten ist der 
minimale Pflegeaufwand für die 
Hinterbliebenen, die namentliche 
Kennzeichnung des Verstorbenen und 
die Materialbeschaffenheit aus robus-
tem Granit.  
Mitarbeiter des gemeindlichen Wirt-
schaftshofes haben kürzlich auf den 
beiden Friedhöfen in Barleben neue 
Sitzmöbel errichtet. Die neuen Sitz-
gelegenheiten sind aus recyclebaren 
Materialien. Somit ist der Pflegeauf-
wand deutlich geringer als bei den 

bisherigen Sitzbänken aus Holz. 
Diese waren trotz regelmäßigen 
Neuanstrichs über die Zeit hinweg 
deutlich verwittert.  
Die Sitzensembles bestehen jeweils 
aus einer Sitzbank mit Armlehnen, 
einem Einzelsitz mit Armlehnen und 
einem Abfallbehälter. 
Insgesamt wurden 10 Sitzgruppen 
aufgestellt. Davon sechs auf dem 
Alten Friedhof und vier auf dem 
Neuen Friedhof. 
Mittelfristig sollen auch auf den Fried-
höfen in Ebendorf und in Meitzendorf 
die dortigen Sitzgelegenheiten gegen 
neue aus recyclebarem Material aus-
getauscht werden.  (tz)

Links: Neue Grabarten sollen die Wünsche von Hinterbliebenen für das Erinnern an ihr 
Familienmitglied besser berücksichtigen können. Rechts: Auf den beiden Friedhöfen in Barleben 
sind zehn dieser neuen Sitzgruppen aufgestellt worden.  Fotos: Gemeinde Barleben
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Container für den Zivilschutz
>> Die Szenarien können denkbar un-
terschiedlich sein. Ein Zugunglück, ein 
Unwetter oder eine Bombenentschär-
fung. Plötzlich sind dutzende Menschen 
gleichzeitig betroffen, müssen unter-
gebracht und versorgt werden.
Um auf ein mögliches Szenario vor-
bereitet zu sein, legt die Gemeinde 
Barleben momentan ein umfangreiches 
Lager mit notwendigen Materialien 
für den Bevölkerungsschutz an. Zwei 
große Überseecontainer mit insge-
samt knapp 140 Kubikmeter Volumen 
stehen dafür zur Verfügung. Die Con-
tainer wurden dieser Tage geliefert und 
auf dem Gelände des Wirtschaftsho-
fes platziert. „Sie dienen als Lager für 
temperaturunempfindliches Material“, 
erklärt Michael Schumann, Bereichs-
leiter Bürgerservice der Gemeinde 
Barleben. Dazu gehören etwa Schnell-
einsatzzelte, Feldbetten, Decken und 
Schlafsäcke sowie Sitzgarnituren und 
Rollboxen.
„Die gesamte Ausrüstung wurde 
bereits bestellt und wird je nach Ver-
fügbarkeit in den kommenden Tagen 
und Wochen eintreffen“, so Schumann.

Mindestens 100 Menschen können in 
einem möglichen Szenario versorgt 
werden. Die Mittellandhalle ist dann 
der Sammelpunkt. Über den Bereit-
schaftsdienst kann das Material mit 
dem Logistikwagen der Feuerwehr 
schnell an Ort und Stelle geschafft 
werden.
„Vielleicht müssen wir diese beiden 
Container nie wieder öffnen. Wenn 
doch, dann verlieren wir keine Zeit mit 
der Beschaffung, sondern können den 
betroffenen Menschen gleich helfen“, 
sagt Bürgermeister Frank Nase. (aa)

 In den großen Rollboxen können zum Beispiel 
Decken und Schlafsäcke gelagert und im 
Einsatzfall transportiert werden.  Foto: tz

 Montage von Küchen u. Wohnmöbeln
 Verlegen von Holz- u. Vinylböden
 Innenausbau- u. Reparaturarbeiten
 weitere Leistungen auf Anfrage

 0151-42090243      info@grunberg-hs.de
 Inh. Torsten Grunberg Firmensitz 39179 Barleben

Ihr Partner in Ebendorf für Reparaturen 
rund um‘s Fahrzeug

Inspektion • TÜV (HU & AU) • Klimaservice 
Reifenservice & Einlagerung • Autoglas- & Unfallreparatur 

Karosseriearbeiten • Lackierung

Inh. Rudolf Wehling

Haldensleber Str. 10
39179 Barleben OT Ebendorf

Telefon  039203 5436
Fax  039203 61650

Offene Türen
>> Was passiert täglich in einer Ge-
meindeverwaltung? Was sind die 
Aufgaben und was kann ich wo erle-
digen? In welchem Büro sitzt welcher 
M i t a r b e i t e r ? 
Darüber infor-
miert der »Tag 
der offenen Tür« 
in der Gemein-
deverwa l tung 
Barleben am 
S o n n a b e n d , 
17. September, 
von 15 bis 18 
Uhr. Gleichzei-
tig sorgen die 
Ortsbürgermeister von Barleben, 
Ebendorf und Meitzendorf Claus Leh-
mann, Manfred Behrens und Peter 
Hiller auf dem Hof der Gemeinde-
verwaltung beim gleichnamigen 
„Grillen der Ortsbürgermeister“ für 
die Versorgung der Gäste. Auch der 
Wirtschaftshof und die Freiwillige 
Feuerwehr sind mit einigen Fahr-
zeugen vor Ort. Das Einsteigen, 
Anfassen und Fragen stellen sind 
ausdrücklich erwünscht. (tz/aa)
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Messtafeln sind angebracht
>> Wer über die Barleber Chaussee 
nach Barleben gefahren kommt, dem 
wird ab sofort auf einer digitalen Tafel 
seine Geschwindigkeit im Wechsel mit 
einem freundlichen oder einem trau-
rigen Smiley angezeigt. Je nachdem, 
wie schnell oder langsam man hier 
unterwegs ist.
Insgesamt sechs dieser digitalen Ge-
schwindigkeitsmesstafeln hat die 
Gemeinde Barleben angeschafft. 
Dabei handelt es sich um fünf fest zu 
installierende Geräte sowie eine mo-
bile Geschwindigkeitsmesstafel, die 
nach Bedarf temporär auf den Stra-
ßen im Gemeindegebiet aufgestellt 
werden kann.
In Kürze wird eine weitere Geschwin-
digkeitsmesstafel im Breiteweg in 
Barleben aus Elbeu kommend ins-
talliert. In Ebendorf und Meitzendorf 
werden die Geschwindigkeitsmessta-
feln ebenfalls zum Einsatz kommen.
„Diese Maßnahme soll dazu führen, 
dass die Verkehrsteilnehmer einmal 
mehr dahingehend sensibilisiert wer-
den, auf die Straßenverkehrsregeln zu 
achten und die zulässige Geschwin-
digkeit einzuhalten“, sagt Dennis La 
Terra vom Ordnungsamt.
Die Geschwindigkeitsmesstafeln sind 
enorm einfach in der Handhabung. 
Sie funktionieren ohne zusätzlichen 

Stromanschluss. Die nötige Energie 
für die Messeinheit und die Anzeige 
wird über ein integriertes Solarpanel 
generiert.   (tz)

Beim Anbringen der Geschwindigkeits-
messtafel im Breiteweg in Barleben ließ sich 
Bürgermeister Frank Nase (re.) von Dennis 
La Terra (2.v.l.) über deren Funktionsweise 
informieren. Das Gerät kommt ohne 
zusätzlichen Strom aus. Ein Solarpanel 
erzeugt die nötige Energie.  Foto: Zaschke

Vertretung klar
>> Mit großer Mehrheit hat der 
Barleber Gemeinderat in seiner Sit-
zung kurz vor der Sommerpause am  
21. Juni Stefanie Hoffmann, Amtslei-
terin des Bau- und Ordnungsamtes 
der Gemeinde Barleben, zur stell-
v e r t r e t e n d e n 
Bürgermeisterin 
gewählt.
Stefanie Hoff-
mann ist seit 
dem 01. März 
dieses Jahres 
in der Gemein-
de beschäftigt. 
Bis dahin war die 
42-Jährige in der 
Stadt Magdeburg tätig und dort als 
Teamleiterin für den Bereich Aus-
länderrecht zuständig. Bereits aus 
dieser Tätigkeit bringt Stefanie Hoff-
mann die erforderliche Erfahrung 
und Sachkunde mit, um den Bür-
germeister im Verhinderungsfall zu 
vertreten.
Der bisherige stellvertretende Bür-
germeister und Amtsleiter Bau und 
Ordnung, Jens Sonnabend, war im 
Juli 2021 aus dem Dienst der Ge-
meindeverwaltung ausgeschieden. 
Somit musste die Vertretung des 
Bürgermeisters im Verhinderungsfall 
neu geregelt werden.  (tz)
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Heimatverein und die Termine
>>20 Jahre Heimatverein Barleben, 
da gab es im Sommer natürlich eine 
Menge für alle Mitglieder zu feiern 
und zu erleben. Ein Höhepunkt war 
dabei eine Bildungsfahrt zum Ring-
heiligtum in Pömmelte (siehe Foto 
oben), verbunden mit einem Stopp 
in Loburg und dem Besuch des Ot-
to-Museums in Magdeburg. Dann 
besuchte eine kleine Abordnung 
noch die Partnerstadt Wittmund an-
lässlich des 50. Bürgermarktes. Und 
auch die Jahreshauptversammlung 
wurde abgehalten. Nun neigt sich 
der Sommer dem Ende zu und die 
Aktivitäten in Barleben nehmen zu: 
Am 3. September nimmt der Hei-
matverein wie üblich am großen 
Barlebener Schützenumzug teil. 
Mit Kaffee und Kuchen werden dann 
am Sonnabend, dem 17. September 

die Gäste und Kämpfer bei der Groß-
veranstaltung des Karate-Clubs HKC 
in der Mittellandhalle versorgt.
Weitere Informationen zu anderen 
Veranstaltungen:
Absoluter Höhepunkt im Septem-
ber ist der „Tag der Region“ am 24. 
Hier erwartet alle Gäste ein abwechs-
lungsreiches Programm mit vielen 
Wettbewerben: Wahl der Ernteköni-
gin für den schönsten Gartenstrauß, 
schönster Vereins- oder Unterneh-
merstand auf dem Erntefest und Ihre 
Frucht des Jahres 2022. Die Annahme 
der zu bewertenden Präsentationen 
erfolgt in der Zeit von 11 bis 13 Uhr. 
Das ganze Programm finden Sie auf 
Seite 25 in diesem Heft. Leckeres 
Essen, Getränke aller Art gehören 
ebenso zur Feier wie gute Laune und 
Fröhlichkeit.  (tp)

Der Besuch des Ringheiligtums in Pömmelte zählte für die Mitglieder des Heimatvereins zu einem 
der Höhpunkte des Jahres.  Foto: Heimatverein Barleben

Die Wiesn steigt
>> Die bekannte und beliebte Bar-
leber Wiesn steigt in diesem Jahr 
bereits zum 7. Mal am 1. & 2. Ok-
tober! Erlebt mit Freunden oder 
auch mit Kolleginnen & Kollegen im 
beheizten Festzelt „Am Anger“ ab  
19 Uhr eine Atmosphäre von bayeri-
scher Gemütlichkeit und Stimmung 
pur. Dann heißt es wieder „O‘ zapft 
is“ und das Festzelt wird gerockt.
Radio SAW präsentiert erstmalig die 
Wiesn in Barleben und stellt SAW-
Moderator „The Englishman“ Warren 
Green dieses Mal auch die Radio 
SAW Dancer an die Seite. Für den 
Sound am Pult sorgt in diesem Jahr 
wieder DJ Dicky und die original 
Wiesn-Band Frankenbengel rocken 
auf der Bühne für beste Stimmung 
im Zelt! Zu den Top-Referenzen der 
Frankenbengel gehören jährliche 
Auftritte auf dem Cannstatter Wasen 
oder dem Münchner Oktoberfest. 
Die freche Art der Musiker kommt 
beim Publikum bestens an und sorgt 
für große Sympathien.
Der Kartenvorverkauf läuft jeden 
Dienstag und Donnerstag 16-18 Uhr 
in der Geschäftsstelle des FSV Barle-
ben 1911 am Sportplatz und zu den 
Öffnungszeiten auch im Lotto-La-
den auf dem Breiteweg in Barleben! 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
mehrere Kategorien: Normalkarten, 
VIP-Karten und Vereins- bzw. Fir-
menpakete. (pm/aa)
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Barleber Plattdeutsch: Ihr Wissen ist wieder gefragt!
In der Maiausgabe haben der Heimatver-
ein Barleben und der Mittellandkurier Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, aufgefordert, 
an unserem Ratespiel teilzunehmen. Jetzt, 
nach der Sommerpause, geht es weiter: 
Finden Sie die richtige Bedeutung der Wör-
ter heraus und kreuzen Sie Ihre Lösung auf 
dem nebenstehenden Coupon an. 
Werfen Sie diesen unter Angabe Ihres Na-
mens, Ihrer Anschrift, Telefonnummer und 
Ihrer E-Mail-Adresse in den Briefkasten vom 
Heimatverein (Breiteweg 50 in Barleben) bis 
zum 15. September 2022 ein. Unter allen 
richtigen Einsendungen verlost der Heimat-
verein eine Überraschung. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und  
wünschen Ihnen viel Glück!

Kein Sieger
Nanu, nanu! Waren die Begriffe vielleicht 
doch zu schwer? Warum? Unter allen Einsen-
dungen war kein Plattkenner dabei, der alle 
Begriffe wusste. Deshalb bleibt der Gewinn 
im „Topf “. Damit stehen in dieser Runde jetzt 
zwei Preise zur Verfügung – also doppelte Ge-
winnchance. Wir drücken die Daumen.

Lösungscoupon

1.) Bange Werkzeug, Frucht, Angst
2.) Puuste Luftballon, Atemluft, Luftpumpe
3.) Lumich Lampe, Wecker, asozialer Mensch
4.) Raoje In Rage sein, Garage, Farbe
5.) Beeke Wange, Bach, Insekt
Name:
Anschrift:
Telefon:
E-Mail-Adresse:

Die Auflösung:
Pelle: Haut, Schucke: Pumpe, Kuhle: Gru-
be, Gnitte: Mücke und Schinner: Abdecker
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>> „Uns geht es um den Sport,aus-
schließlich um den Sport!“ Das zu 
betonen ist Ulrich „Uli“ Dürrmann 
sehr wichtig. So wichtig, dass auf 
jeder Mitgliederversammlung perma-
nent auf die Sicherheitsbedingungen 
für die Lagerung von Waffen und ganz 
viele andere Gesetze und Vorschriften 
hingewiesen wird. 
„Vielleicht hatten wir deshalb auch 
noch nie Probleme“, sagt der Mann, 
der seit 17 Jahren Vorsitzender des 
Barleber Schützenvereins ist. 
Rückblick. Am 15. April 1994 wurde 
der Schützenverein in dem Gast-
hof „Goldene Kugel“ aus der Taufe 
gehoben. „Früher gab es den Land-
wehr- und Schützenverein von 
Barleben 1863“, erinnert sich Ulrich 
Dürrmann, „leider gelang es nicht, 
den Namen zu übernehmen.“ Das tat 
den Aktivitäten der Gründungsmit-
glieder keinen Abbruch: Genau fünf 
Monate nach der Gründung fand das 
erste Ausschießen des Königs und 
Dorfkönigs statt. 
Königin und König. Da der Verein 
aber noch keine eigene Schießanlage 
besaß, wurde beim Partnerschafts-
treffen der Beste ermittelt: Es war 
Eckhard Wallstab. Sein Name ist nun 
auf ewig mit der Traditon und dem 
Verein verbunden. Interessant: Sechs 
Jahre später schoss er wieder den 
„Vogel ab“ und wurde zum zweiten 

Mal Schützenkönig von Barleben. Die 
erste Barleber Schützenkönigin wurde 
1996 ermittelt: Karola Rost schoss 
die meisten Ringe und schrieb somit 
ebenfalls Vereinsgeschichte. 
Dem heutigen Vorsitzenden gelangen 
die „Königsschüsse“ erstmalig 1997, 
vier weitere Titel folgten. 
Das Grundstück. Zwei Jahre nach 
der Gründung konnte der Verein mit 
Unterstützung der Gemeinde Barleben 
ein Grundstück in Erbbaupacht erwer-
ben. Eine ehemalige Mülldeponie.
Jetzt legte der Verein so richtig los: Es 
entstanden eine 100-Meter-Schieß-
bahn, die seit 2018 allerdings nur 
noch von den Bogenschützen genutzt 
wird. 2011 wurde eine Halle mit einem 
hochmodernen 25-Meter-Schießstand 

eröffnet. Weiter gibt es eine 50-Meter-
Bahn und den Luftdruckstand. Jeden 
Freitagnachmittag oder Sonntagvor-
mittag wird hier intensiv trainiert: 
„Jeder Schütze muss eine bestimmte 
Anzahl an Trainingsstunden nachwei-
sen“, erzählt Ulrich Dürrmann, „sonst 
verliert er sein Bedürfnis zum Halt der 
Waffenbesitzkarte.“ Will heißen, der 
Betroffenene darf seine Waffen nicht 
mehr benutzen.
Schützenfest. Bereits vier Monate 
nach Gründung des Vereins feierten 
die Barleber Schützen ihr erstes Schüt-
zenfest. „Das war noch eine kleine 
Veranstaltung“, erinnert sich Ulrich 
Dürrmann, „bis heute gab es nur zwei 
Ausfälle, einmal wegen Hochwasser 
und einmal coronabedingt.“

Die noch amtierenden Schützenkönige:Jugendkönig Robin Sticklat; Schützenkönigin Martina 
Graeveling und Schützenkönig Tobias Wittwer(von links). Foto: Verein

Barleber Schützenverein: Nicht politisch, aber 
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Von Jahr zu Jahr wurde das Schüt-
zenfest größer und größer: Es kamen 
mehr Vereine, mehr Besucher, mehr 
Schausteller. Einer der Höhepunk-
te der viertägigen Feierlichkeiten ist 
der große Festumzug durch Barleben: 
„Daran beteiligen sich aber nicht 
nur wir und andere Schützenvereine 
aus der Region, sondern auch unse-
re Barleber Vereine ziehen mit uns 
durch die Straßen zum Festzelt auf 
dem Schützenplatz“, freut sich Ulrich 
Dürrmann, „das stärkt nicht nur den 
Gemeinschaftsgedanken, sondern 
auch den Zusammenhalt in unserer 
Gemeinde.“ Tatsächlich: Die Disco 
am Freitagabend ist ein Muss für 
Jung und Alt. Der Umzug am Sonn-
abend wird stets mit einem Schuss 
aus der Vereinskanone eröffnet. Am 
Kriegerdenkmal wird allen Opfern von 
Unterdrückung und Gewalt gedacht. r
Im Zelt werden später Vereinsmit-
glieder ausgezeichnet und geehrt. 
Es gibt Reden vom Vorsitzenden und 
vielen Ehrengästen. Bürgermeister 
und Landräte sind gern in Barleben 
zu Gast, „Hier ist zu spüren, dass tra-
dierte Werte nichts Negatives sind, 

Jedes Jahr werden die neuen Schützenkönige mit einer Kutsche von ihrem Zuhause abgeholt und 
zum Festplatz gefahren. Das BIld entstand 2017. Foto: Verein

Den Bürgermeisterpokal holten sich in diesem Jahr:Sibylle Fundschler und Dirk Jenrich.Bei der 
Siegerehrung waren auch Bürgermeister Frank Nase und Uli Dürrmann dabei. Foto: Verein

kritisch – und immer eine große Familie 

Bitte blättern Sie um
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Bei den Schützen gilt noch der Handschlag
sondern ein Teil des Klebstoffs, der eine Gesellschaft zu-
sammenhält.“, sagt einer von ihnen. Ulrich Dürrmann: 
„Wir wollen nicht politisch sein, uns aber auch kritisch mit 
dem Alltag auseinandersetzen und in unsere Vereinsarbeit 
mitnehmen.“ Auch aus diesem Grund wird die Jugend-
arbeit sehr ernst genommen. 22 Mädchen und Jungen 
zwischen 12 und 21 werden im Verein bedacht und sorg-
sam an den Schützensport herangeführt: „Es ist wichtig, 
dass die jungen Menschen nicht nur Verantwortung ler-
nen, sondern auch damit entsprechend umgehen.“
Arbeit auf dem Platz. Der Barleber Schützenverein fühlt 
sich eigentlich mehr als eine große Familie denn als Ver-
ein: „Wir feiern und reisen gemeinsam. Aber, wir arbeiten 
auch gemeinsam“, erklärt Ulrich Dürrmann, der noch bis 
vor wenigen Jahren eine Kfz-Werkstatt betrieb und nun 
als vielbeschäftigter Rentner unterwegs ist. 
Gut 90 erwachsene Mitglieder zählt der Verein. Sie 
kommen regelmäßig zu Arbeitseinsätzen auf dem Schüt-
zengelände zusammen: Alles, was möglich ist, machen 
sie selbst: das Dach vom Vereinsheim, eine neue Terrasse 
oder die Dämmung der Fassade – alles von eigener „Ver-
einshand“ erschaffen.
Die gute Ausstattung und der hervorragende Zustand 
der Schießanlagen haben sich rumgesprochen: Zahlrei-
che andere Vereine nutzen mittlerweile die Anlage der 
Barleber Schützen: Die Ebendorfer kommen ebenso wie 
die Schützen aus der Gartenstadt Möser. Auch die Abtei-
lung Sportschießen des Polizeischützenvereins Magdeburg 
trainieren hier. Nicht zu vergessen: Zahlreiche Sicherheits-
firmen nutzen die Anlage, um mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Rahmen ihrer Berufsausbildung das 
Schießen zu trainieren. 
Ulrich Dürrmann: „Damit verdienen wir sogar etwas Geld, 
das wir dann wieder in den Verein investieren können.“
Davon profitieren auch die Schützenkönige: „Der Ver-
ein stellt ihnen einen gewissen Betrag für repräsentative 
Zwecke – insbesondere für die Feier nach der Proklamie-
rung - zur Verfügung. Bei uns hängt der König nicht am 
Geld, sondern an der Leistung.“
Schützenscheibe. Beim Ausschießen von Köni-
gin und König sehen die Schützen ihre Ergebnisse 
nicht. Die Scheiben werden gesammelt und dann 
von den Schiedsrichtern ausgewertet. Alles bleibt 
höchst geheim, bis zur Verkündung im Festzelt.  
Nachfolge. Noch diese Amtsperiode wird Ulrich Dürr-
mann dem Verein vorstehen, sein Nachfolger wird bereits 
an das Amt herangeführt: „Ich mache den Vorstand seit 

nunmehr 17 Jahren mit Herzblut und aus Spaß an der 
Freude. Aber irgendwann ist auch mal Schluss“, sagt er 
und hofft, dass auch nach seiner Zeit wichtige Vereinba-
rungen per Handschlag besiegelt werden und nicht mit 
komplizierten Verträgen. „So wie seit vielen Jahren“ nach 
dem Schützenfest: Da wird am Ende mit den Schau-
stellern, dem Essens-Versorger und dem Diskjockey die 
Rückkehr im nächsten Jahr per Handschlag besiegelt und 
„alles kurz vor dem neuen Termin dann unterschrieben.“
Mitglied werden. Wenn auch Sie Interesse am Schieß-
sport haben und sich dem Verein anschließen möchten, 
kommen Sie doch einfach mal zum Training oder schrei-
ben eine E-Mail an den Verein: vorstand@barleber-sv.de
Die Antwort wird prompt erfolgen. 
Nicht zu vergessen: Beim Schützenfest vom 2. bis 4. Sep-
tember wird es noch einfacher, Kontakt aufzunehmen: 
Einfach hingehen, mitmachen und danach Mitglied wer-
den…  (tp)

17 Jahre (fast) immer für die Barleber Schützen da: Ulrich Dürrmann 
seit 17 Jahren begeisterter Vereinsvorsitzender.

12 | Im Blickpunkt



 

Über 150 Ausbildungsberufe und Studiengänge zum Kennenlernen,
Anfassen und Ausprobieren
umfassende Infos zur Berufs- und Studienorientierung von der
Bundesagentur für Arbeit, der Handwerkskammer, 
der Industrie- und Handelskammer und weiteren Partnern
Noch keinen Plan, was Du machen willst? Mach vor Ort einen
Interessen- und Neigungstest!
Technik zum Ausprobieren und Anfassen im InfoTruck 
der Metall- und Elektro-Industrie & im InnoTruck
ein spannendes Rahmenprogramm an beiden 
Messe-Tagen mit unseren Moderatoren Ingo & Lars
Imbiss-Wagen für den großen und 
kleinen Hunger 

Buche deinen
persönlichen
Gesprächstermin
bei Ausstellern
deiner 
Wahl im
KickStart
2GO-Tool

Über 40 Aussteller
DICH ERWARTEN:

WIR VERLOSEN: iPhone SE

SAMSUNG Galaxy
Watch 4 (Smartwatch)

SAMSUNG Galaxy
Buds2 wireless

Headphones

JBL Charge 3 Bluetooth Lautsprecher
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Wirf Dich in Schale! 

Auf der Messe kannst
du kostenfrei
Bewerbungsfotos von
Dir machen lassen!

Freitag, 14:30-16:00 Uhr und
Samstag, 11:00 bis 14:00 Uhr

WWW.KICKSTART-MESSE.DE

Nutze den kostenlosen
Bewerbungs-
mappen-Check

mit freundlicher 
Unterstützung der

Gemeinde 
Barleben

2022
EINTRITT FREI!

BERUFS- UND STUDIEN-
ORIENTIERUNGSMESSE

FREITAG 
09.  SEPTEMBER 2022

09:00 BIS 13:00 UHR
UND 14:30 BIS 16:00 UHR

 
INNOVATIONS- UND

GRÜNDERZENTRUM 
MAGDEBURG (IGZ) IN BARLEBEN

 
 

 

SAMSTAG 
10.  SEPTEMBER 2022

10:00 BIS 15:00 UHR
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Fotografen zeigen ihre Bilder
>> Nach dem Coronajahr 2021 hat 
die Barleber Foto-AG ihre Arbeit in-
tensiviert. So wurden während 
der monatlichen Treffen nicht nur 
Vorbereitungen zur diesjährigen Foto-
ausstellung getroffen, sondern auch 
gleich Aufgaben vergeben, welche die 
Nutzung der Kameratechnik vertiefen, 
so zum Beispiel Fotos zur „goldenen 
Stunde“. Jeder kennt sie, die Fotos 
zum Sonnenuntergang mit ihren wei-
chen und warmen Farben. Aber was 
verstehen Fotografen unter der „blau-
en Stunde“? Es ist jedenfalls nicht die 
letzte Stunde einer sehr feuchtfröh-
lichen Feier. Es ist die Zeit zwischen 
dem Sonnenuntergang und Eintritt 
der Dunkelheit, in welcher der Himmel 
tiefblau gefärbt ist. 
Mit der Unterstützung des Mehrge-
nerationenzentrums Barleben (MGZ) 
wird am Montag, dem 12. Septem-
ber um 19 Uhr, die Ausstellung in 
der Begegnungsstätte im Komplex 
der Mittellandhalle eröffnet. Es ist die 
mittlerweile achte Ausstellung der Bar-
leber Foto-AG. Die diesjährige Ausgabe 
steht unter dem Motto „Unser schönes 
Sachsen-Anhalt“. Jeder kennt ihn, den 
Magdeburger Dom, oder aber auch das 
Rathaus von Wernigerode. Aber es gibt 
noch viele andere interessante Orte in 
Sachsen-Anhalt. Neugierig geworden? 
Na, dann möchten die Fotografen der 
Gruppe alle Interessierten recht herz-
lich zur Eröffnung ihrer Ausstellung 
einladen. 

Die Mitglieder der Barleber Foto-AG 
werden sich auf jeden Fall auf Dis-
kussionen und Kritiken zu ihren Fotos 
freuen. Übrigens nicht zu vergessen – 
der Eintritt ist frei. Die Kosten für die 
Abzüge der Bilder und die Präsenta-
tion tragen die Mitglieder der Foto-AG. 
Wer an dem Tag nicht vorbeikommen 
kann, hat die Möglichkeit sich die Aus-
stellung in Rücksprache mit dem MGZ 
anzuschauen.
  (Rainer Schmidt) 

Die Mitglieder der Foto-AG laden zur 
diesjährigen Eröffnung ihrer Ausstellung im 
Mehrgenerationenzentrum ein. Foto: Foto-AG

Meitzendorfer Str. 1     
39179 Barleben

039203 / 75 79 92     
039203 / 75 79 96

www.ra-bergemann.deinfo@ra-bergemann.de

In Gemeinschaft
In der Begegnungsstätte Barleben 
im Mehrgenerationenzentrum im 
Breiteweg finden im September die-
se Veranstaltungen statt: 

Wöchentlich immer dienstags 10 
Uhr „Babytreff“, gem. Veranstaltung 
MGZ / LIBA
1. September 14.30 Uhr, „Quassel-
nachmittag“ der Ortsgruppe der 
Volkssolidarität, gastronomische 
Versorgung als Selbstzahler
5. September 14.30 Uhr, Stamm-
tisch für Sehschwache und Blinde 
der Ortsgruppe der Volkssolidarität
6. September 14 Uhr, Selbsthilfe-
gruppe Diabetiker
12. September 19 Uhr, Foto – AG Er-
öffnung der Ausstellung „ Fotos aus 
dem schönen Sachsen – Anhalt“
22. September 14.30 Uhr, „Geburts-
tag des Monats“ der Ortschaft Bar-
leben, Unkostenbeitrag 6 Euro pro 
Person inkl. Kaffee, Kuchen, Geträn-
ke und Programm
29. September 13.30 Uhr, Bingo-
nachmittag, Unkostenbeitrag mit 
Kaffee und Kuchen 6,50 Euro
29.September 15 Uhr, Märchenoma 
Roswitha Kus liest für die Kleinen, 
kein Eintritt

Weitere Informationen zu den ver-
schiedenen Veranstaltungen des 
Barleber Begegnungszentrums 
gibt es unter der Telefonnummer 
039203/565 2181.  (aa)
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Barleber Wehr bekommt neues Gerätehaus 
>> Großer Bahnhof vor wenigen Tagen 
auf dem Areal im Gewerbegebiet am 
Rondell: Die Gemeinde hatte dort zum 
symbolischen Spatenstich für das neue 
Gerätehaus der Barleber Feuerwehr 
geladen. Den Bau haben alte Bekann-
te in der Hand - Hans Georg Thöne 
sowie Richard Siebrecht und ihre Kol-
legInnen haben in Barleben schon 
unter anderem den Sonnenhof und die 
Mittellandhalle zum guten Abschluss 
gebracht. Auch die Europa-Abgeord-
nete Karolin Braunsberger-Reinhold, 
die bis Oktober 2021 das Büro von 
Barlebens Bürgermeister Frank Nase 
leitete, war gekommen, um sich mit 
den Barlebern zu freuen. 
Die Gemeinde investiert für das neue 
Gerätehaus der Freiwilligen Feuer-
wehr rund 6,25 Millionen Euro. Die 
Fertigstellung ist für Ende September 2023 geplant. Das 
neue Feuerwehrgebäude wird Stellplätze für sechs Ein-
satzfahrzeuge sowie Lagerkapazitäten für die gesamte 
Gemeindefeuerwehr (Barleben, Ebendorf, Meitzendorf) 
haben. Darüber hinaus werden Räumlichkeiten für die Kin-
der- und Jugendfeuerwehr sowie Umkleiden für bis zu 90 
Einsatzkräfte vorhanden sein. Weiterhin sind ein großer 
Beratungsraum sowie ein Stabsraum (z. B. für den Stab 
Außergewöhnliche Ereignisse – SAE) vorgesehen. Im Au-
ßenbereich wird es eine große Übungsfläche geben. Für die 
Einsatzkräfte werden ausreichend PKW-Stellplätze zur Ver-
fügung stehen, teilweise mit E-Ladesäulen vorgerüstet. 
Geplant war das Gerätehaus ursprünglich einmal als 
private-öffentliche Partnerschaft (Public Private Partner-
ship), bei der die Gemeinde Barleben den Bau über 15 
Jahre lang abgezahlt hätte. Zinsprobleme hatten die-
ses Modell für die Gemeinde zunehmend unattraktiver 
gemacht, sodass die Kommune gemeinsam mit den 
Fraktionsvorsitzenden ihres Gemeinderates die jetzige 
Lösung erarbeitete, einfach direkt und eher traditionell 
als Bauherr und Eigentümer aufzutreten. 
Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf soll das neue 
Gerätehaus nun mit 6,2 Millionen Euro auch deutlich 
teurer werden als vorgesehen. Das aber auch mit gutem 
Grund: „Wir bauen die Photovoltaik-Anlage deutlich grö-
ßer als damals vorgesehen und bauen auch gleich die 
Anschlussmöglichkeit zur Wasserstoff-Gewinnung - das 
ist zwar erst einmal eine ordentliche Investition in die 
Zukunft, aber ich bin überzeugt, dass wir das nicht be-
reuen werden. Energie wird wohl kaum wieder billig 
werden im Einkauf“, sagt Frank Nase. 
Der Gemeinderat hat diesem Vorhaben am 5. Juli in nicht-
öffentlicher Sitzung zugestimmt. Nase möchte auch noch 
einmal betonen: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
den Fraktionsvorsitzenden und den Mitgliedern des Ge-
meinderates, ohne deren unermüdliche Arbeit wir diesen 
Konsens sicherlich nicht so schnell erreicht hätten.“
Die Finanzierung ist trotz der Umstellung auf einen di-
rekten Kauf des Gerätehauses gesichert, die Mittel sind 
im investiven Haushalt bereitgestellt. „Und auch wenn 
wir zugegeben einige schlaflose Nächte wegen des Gerä-
tehauses hatten, bin ich doch überzeugt, dass wir jetzt 
eine gute Lösung für die Gemeinde haben“, sagt Nase. 

Ist das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Barleben 
am Rondell erst einmal fertiggestellt, steht auch dem 
neuen Hubrettungsfahrzeug für die Barleber Kameraden 
und Kameradinnen nichts mehr entgegen, das 2024 aus-
geliefert wird. Bisher passt das Fahrzeug nicht ins Haus 
in der Thälmannstraße. Verzögert sich der Bau des Ge-
rätehauses, muss als Zwischenlösung eine alternative 
Unterbringung für das Fahrzeug gefunden werden.   (tz/
aa)

Die Barleber Feuerwehr versammelte sich zum Spatenstich für das neue Gerätehaus.
 Foto: Ariane Amann
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Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt die Entwicklung eines 5G-Testfeldes 
für industrielle Anwendung in Barleben. Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für 
Infrastruktur und Digitales, übergab dieser Tage einen Förderbescheid 
über 167.000 Euro an das Magdeburger Start-up „Embever GmbH“, 
das bei der Pilotierung der 5G-Umgebung im Technologiepark Ostfalen 
in Barleben wichtige Entwicklungsarbeit leistet. Embever entwickelt 
Hardware-Komponenten zur Steuerung und Kommunikation verschiedener 
Anwendungsszenarien. Unter dem Titel „5G-industrial working + co-working 
für den Mittelstand“ wird auf dem Gebiet des Technologieparks Ostfalen 
eine lokal begrenzte, industriell genutzte 5G-Umgebung geschaffen. Die 
5G-Infrastruktur soll die verschiedenen Arten der Kommunikation integrieren, 
von der IoT (Internet of Things/Internet der Dinge) über die Maschine-zu-
Maschine (M2M), bis hin zur Sprach-, Daten- und Videokommunikation. Es 
dient der Erprobung und Erforschung industrienaher Lösungen unter realen 
Bedingungen und fokussiert sich daher inhaltlich auf die Unterstützung von 
Industrie 4.0. Für den Aufbau einer 5G-Netzinfrastruktur im Technologiepark 
Ostfalen erhält die Gemeinde Barleben 3 Millionen Euro Bundesmittel aus 
dem Verkehrsministerium. Foto: Thomas Zaschke

Außenministerin Annalena Baerbock machte im Rahmen ihrer zehntägigen 
Deutschlandreise #SicherLeben vor Kurzem Halt in Barleben. Im 
Technologiepark Ostfalen besuchte sie das Pharmaunternehmen Salutas. 
Salutas ist eine Tochtergesellschaft der Hexal AG, die innerhalb des Novartis-
Konzerns tätig ist. In den Gesprächen von Ministerin Baerbock und dem 
Novartis Deutschlandchef, Heinrich Moisa, sowie der Salutas Standortleiterin 
Barleben, Grit Müller, ging es um die Versorgungs- und Lieferkettensicherheit 
und die Rolle von Novartis als führendes Unternehmen der pharmazeutischen 
Industrie in Deutschland. Die Salutas Pharma GmbH zählt mit ihren 
zwei Standorten in Barleben und Osterweddingen zu den modernsten 
und leistungsfähigsten Pharmaproduktions- und pharmazeutischen 
Logistikzentren Europas. So wird allein in Deutschland jeder zehnte Mensch 
mit einem Medikament versorgt, das in Barleben hergestellt wird. Foto: tz

Der neue Standort für das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt wird 
im Technologiepark Ostfalen (TPO) in Barleben errichtet. Über die künftige 
Großinvestition informierten im Juni vor Ort Innenministerin Dr. Tamara 
Zieschang, Finanzminister Michael Richter, sowie Barlebens Bürgermeister 
Frank Nase und Börde-Landrat Martin Stichnoth (Bild v.r.). Das LKA wird mit 
neuester Server- und Netzwerktechnik sowie einem zeitgemäßen Daten- und 
Telekommunikationsnetz den aktuellsten Technik-Standards entsprechen. 
Der Neubau soll auf mehr als 20.000 Quadratmetern Raumfläche Platz für 
gut 700 Bedienstete bieten. Neben Büros sind auf einer Fläche von etwa 
3.500 Quadratmetern auch EU-zertifizierte Labore vorgesehen (darunter ein 
Chemielabor und ein Biologielabor). Neben Büroräumen werden außerdem 
weitere Flächen benötigt, unter anderem für Sanitär- und Umkleideräume, 
Räume für die Aus- und Fortbildung, Sporträume sowie Lagerräume. 
Hinzu kommen Stellplätze und Garagen für Dienstfahrzeuge. Der Neubau 
ermöglicht, dass das Landeskriminalamt zentral an einem Standort 
untergebracht wird. Derzeit sind die Bediensteten auf mehrere Standorte 
in Magdeburg und eine Außenstelle in Schönebeck verteilt. Die Behörde soll 
nach derzeitigem Stand im Jahr 2027 in den Neubau an der Meitzendorfer 
Straße im TPO umziehen können.  Foto: aa

Das Bauunternehmen „Nadler und Söffker GmbH“ errichtet im 
Technologiepark Ostfalen ein neues Firmengebäude. Auf knapp 20.000 
Quadratmetern soll eine funktionale Halle mit Lagerfläche, Schulungsraum, 
Verkaufs- und Büroräumen entstehen. Für den symbolischen ersten 
Spatenstich unterbrach Bürgermeister Frank Nase seinen Urlaub und kam 
mit seinen beiden Söhnen dazu. Die Firma mit Stammsitz im bayerischen 
Schweitenkirchen bietet Produkte für den Tief- und Straßenbau. Aber auch 
Softwarelösungen für die Digitalisierung von Baustellenprozessen gehören 
zum Portfolio. Nadler und Söffker hatten im Jahr 2006 einen Standort in 
Irxleben eröffnet, zogen 2017 dann in das Innovations- und Gründerzentrum 
nach Barleben. „Nun folgt mit dem Bau eines eigenen Firmengebäudes hier 
das nächste Kapitel“, sagte Inhaber Thomas Nadler. Derzeit beschäftigt das 
Unternehmen in Barleben 16 Mitarbeitende. Das neue Gebäude ist schon 
mit einer Kapazität für 90 Mitarbeitende geplant. „Wir wollen wachsen. Das 
Potenzial ist da“, so Thomas Nadler. „Schon jetzt suchen wir neue Leute 
für den Vertrieb, das Lager und auch Auszubildende“, sagt der Firmenchef. 
Auf seiner Internetseite www.strassentechnik.de hat das Unternehmen dafür 
einen eigenen Bereich „Karriere“ geschaltet. Foto: Thomas Zaschke

Im Beisein von Vertretern der Landes- und Kommunalpolitik ist im 
Technologiepark Ostfalen in Barleben der Grundstein für ein neues 
Forschungszentrum gelegt worden. Im „Center for Method Development“ 
(CMD) der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg werden ab 2023 bis 
zu 50 Ingenieurinnen und Ingenieure neue virtuelle Entwicklungsmethoden 
und Verfahren für die nachhaltige Mobilität der Zukunft etablieren. Das 
Forschungszentrum wird bis zu neun Prüfstände beinhalten, unter anderem 
für Batterien, Brennstoffzellen, Elektromotoren und Antriebsstränge. 
Auf dem Dach des Neubaus wird eine 130-kWp-Photovoltaik-Anlage zur 
Energieversorgung errichtet. Die Kosten des Forschungszentrums belaufen 
sich auf insgesamt 31 Millionen Euro. 11 Millionen Euro für Planung, 
Grunderwerb und Bau trägt das Land. Weitere 20 Millionen Euro für die 
Einrichtung und Ausstattung des CMD kommen aus dem Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung (EFRE). Das CMD wird auch Projektpartnern 
aus der Wirtschaft sowie kooperierenden Wissenschaftseinrichtungen zur 
Verfügung stehen. Foto: Thomas Zaschke
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Moderne Verwaltung
Das Onlinezugangsgesetz (Teil 1)

Wir alle kennen das: es gibt bestimmte 
Lebenslagen, die einen Gang zum Amt er-
fordern, z.B. wenn wir einen neuen Perso-
nalausweis brauchen, einen Hund anmelden 
müssen oder einen KITA-Platz beantragen 
wollen. Wir leben in einem digitalen Zeit-
alter, da ist es naheliegend, dass die für die 
jeweiligen Lebenslagen zuständigen Ver-
waltungen ihre Dienste auch online zur Ver-
fügung stellen. So will es die EU und darauf 
aufbauend ist seit August 2017 das Online-
zugangsgesetz (OZG) in Kraft getreten. 
In der Praxis bedeutet das: über 6.000 Ver-
waltungsleistungen auf Bundes-, Länder- 

und kommunaler Ebene müssen digitalisiert 
werden. Darüber hinaus muss eine IT-Infra-
struktur entstehen, die Bürgern einfachen 
Zugriff auf diese Leistungen ermöglicht. An 
der Umsetzug dieser Vorhaben sind viele 
Instanzen beteiligt, deren Arbeit sehr stark 
miteinander verzahnt ist. Was eine einzel-
ne Kommune nicht schafft, können viele 
arbeitsteilig gemeinsam schaffen. Deshalb 
entstehen Kooperationen, Digitalisierungs-
labore und Pilotprojekte. Aufgrund der fö-
deralen Strukturen und der kommunalen 
Selbstverwaltung kann es keinen einheitli-
chen Weg in Deutschland geben.
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Digitalwerkstatt
Villa Breiteweg 147

Telefon: 039203 565-2000
info@smart-barleben.de

Info

OZG

GEÖFFNET

Vereinbaren Sie einen  

Termin mit uns - Anruf genügt.Digitalwerkstatt

Frist Die im OZG definierte Frist 
31.12.2022 für die vollständige On-
line-Verfügbarkeit der Verwaltungs-
leistungen in Deutschland wird nicht 
erreicht werden können. Deshalb wird 
aktuell an einem Folgegesetz gearbei-
tet, dessen Entwurf im Herbst vorlie-
gen soll. Die Digitalisierung der Ver-

waltung ist eine Daueraufgabe, der 
sich früher oder später alle Kommunen 
stellen müssen, um attraktiv und wett-
bewerbsfähig zu sein. Barleben hat 
gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt 
seine Bereitschaft signalisiert, als Pi-
lotkommune die Umsetzung des OZG 
mit voranzubringen. 

ePayment

S
er

vi
ce

ko
nt

o 
Pl

us
  

Digitalisierungs-
strategie

Bürgerportal

ONLINEDIENSTE

ELEKTRONISCHES POSTFACH

OZG
B
as

is
di

en
st

e

EfA-Prinzip

O
Z
G

-B
O

O
S
TE

R

Reifegradmodell

Fo
to

: 
ad

ob
e 

st
oc

k

Portalverbund

IT-Planungsrat

18 | BARLEBEN.DIGITAL



Klimmek
Die Mehrmarkenwerkstatt
Inhaber: Tino Klimmek

HU/AU

UNFALLINSTANDSETZUNG

INSPEKTION

MOTORDIAGNOSE

REIFENSERVICE

REPARATUREN ALLER MARKEN

STOSSDÄMPFER

KLIMASERVICE

ÖLWECHSEL

Rund-um-

Service 

für alle Auto-

marken

Lindenallee 10 Firmenwhatsapp: 039203/6 27 40
39179 Barleben
Telefon 039203/627 40
Telefax 039203/627 11

Mobil 01522/8 64 55 19

Viele Tore fallen auf dem Ebendorfer Platz
>> Im Laufe des Frühjahrs reifte der 
Plan der Bambini Fußballtrainer der SG 
Eintracht Ebendorf, David Niesemann 
und Wido Weyh, und des FSV Barleben 
Hagen Wischeropp, gemeinsam für die 
kleinsten Kicker ein Fußballturnier in 
der Gemeinde auszurichten. Im Som-
mer fand das Turnier nun zur Freude 
aller statt. Schnell kam dazu die Idee, 
das Ganze zu einem Sommerfest für 
Kinder zu erweitern und so ein gro-
ßes Vergnügen für Groß und Klein zu 
organisieren. Nach Wochen der Pla-
nung war es dann endlich so weit: Auf 
dem Ebendorfer Sportplatz startete 
pünktlich das große Kindersommer-
fest. Den Kern bildete bei strahlendem 
Sonnenschein und sommerlichen Tem-
peraturen ein großes Funiño Turnier 
mit etwa 60 Spielern in 14 Mannschaf-
ten aus Ebendorf, Barleben, Möser und 
den drei Magdeburger Vereinen Fer-
mersleber SV, SSV Besigdas und VfB 
Ottersleben.
Funiño oder auch Minifußball ist eine 
aus Spanien stammende Spielform 
des Kinderfußballs, bei dem sich zwei 
Mannschaften mit je drei Spielern 

gegenüberstehen und auf insgesamt 
vier Minitore Fußball spielen.
Dabei sind alle Kicker Feldspieler ohne 
feste Positionen, es gibt keine Torhü-
ter und ein Spiel dauert nur 7 bis 10 
Minuten. Und so wartete auf die Or-
ganisatoren viel Arbeit, mussten doch 
insgesamt sieben Minifußball-Felder 
mit zusammen 28 Minitoren auf dem 
Sportplatz aufgebaut werden. Auf die-
sen spielten dann in insgesamt sieben 
Runden 42 Spieler gleichzeitig Fußball. 
Die Begeisterung bei Spielenden, Be-
treuenden und Eltern war überall zu 
spüren, hallte doch unentwegter Tor-
jubel über den Sportplatz!

Auch für den entsprechenden Rahmen 
war gesorgt. In der großen Pause unter-
hielten die Tanzmäuse des Ebendorfer 
Carneval Clubs EEC das Publikum. Für 
das leibliche Wohl sorgten der Eisstand 
des Ebendorfer Kinderfördervereins, 
ein Grillstand der SG Eintracht, ein 
Waffel- und Kuchenstand des FSV und 
der Getränkestand des ECC.
Den Abschluss des Festes bildete dann 
wiederum der ECC mit einer weiteren 
tollen Tanzeinlage. So freuten sich 
die Organisatoren über eine am Ende 
rundum gelungene Veranstaltung mit 
insgesamt bis zu 400 Gästen. Alle 
waren sich einig, dass dies erst der 
Anfang gewesen sein soll und weitere 
Funiño Festivals mit tollem Rahmen-
programm folgen sollen.
Ein großes Dankeschön gebührt aus 
Sicht der Veranstalter dem gesamten 
Organisations-Team sowie allen flei-
ßigen Helfenden und ganz besonders 
der SG Eintracht Ebendorf, die das ge-
samte Sportgelände für das Fest zur 
Verfügung stellte. Die nächste Auflage 
des Turniers soll am Barleber Anger 
starten. (pm/aa)

Die kleinen Kicker hatten auf dem Ebendorfer 
Rasen viel Spaß. Foto: Kinderförderverein
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Barleber Babys in Begegnungsstätte begrüßt
>> Für Bürgermeister Frank Nase ist es 
immer eine Freude, wenn wieder eine 
Babybegrüßung ansteht. Dieses Mal 
konnte er mit Ortsbürgermeister Claus 
Lehmann sechs junge Neu-Barleber be-
grüßen. In der Begegnungsstätte des 
Mehrgenerationenzentrums in Barle-
ben kamen die Eltern von Mila, Helena, 
Charlotte Margot, Henriette, Lotte und 
Theo mit ihrem Nachwuchs zusammen 
und konnten sich gegenseitig kennen-
lernen und Erfahrungen austauschen. 
Die Babybegrüßung ist für die Gemein-
de auch Anlass, den frisch gebackenen 
Eltern ein Willkommenspaket für ihren 
Nachwuchs zu überreichen. Darin be-
findet sich ein Babypflegeset von der 
Löwen-Apotheke, die Mama-Card für 
den Zoo Magdeburg sowie ein Lätz-
chen mit dem Gemeindewappen. 
Darüber hinaus erhalten die Eltern 
mit dem Willkommenspaket auch 
einen Begrüßungsgutschein von Annet 
Kinast-Leidenroth, Inhaberin des „Rei-
sebüros im Herzen von Barleben“.   
Die Babybegrüßungen der Gemeinde 
Barleben finden einmal im Quartal bzw. 

zweimal im Jahr in den Ortschaften 
Barleben, Ebendorf und Meitzendorf 
statt. Die Gemeinde lädt alle frischge-
backenen Eltern mit ihrem Nachwuchs 
ein. Auch Vereine engagieren sich und 
sind an den Babybegrüßungen betei-
ligt. So unterstützen beispielsweise 
der MGZ Verein und der LiBa Ver-
ein die Babybegrüßung in Barleben. 
Der Kinderförderverein Ebendorf ist 
maßgeblich an der Ausstattung der 

dortigen Babybegrüßung beteiligt und 
übergibt den Eltern zusätzlich zu dem 
Willkommenspaket der Gemeinde 
selbstgenähte Babydecken. In Meit-
zendorf sind es die Strick-Omis und 
der Kultur- und Sportverein, die das 
Willkommenspaket mit selbstgestrick-
ten Babysöckchen und einem T-Shirt 
mit dem Aufdruck „50 Prozent Mama, 
50 Prozent Papa, 100 Prozent Meitzen-
dorfer“ ergänzen.  (tz) 

Bei der Babybegrüßung im Mehrgenerationenzentrum übergaben Bürgermeister Frank Nase und 
Ortsbürgermeister Claus Lehmann die Willkommenspakete. Foto: Thomas Zaschke
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Im Juli führten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Ebendorf einen 
24-Stunden-Dienst durch, um zu erfahren, wie der Alltag bei der 
Berufsfeuerwehr aussehen kann. In den 24 Stunden arbeiteten die 
Nachwuchs-Feuerwehrleute sechs Einsätze ab. So gab es vom Brand 
über Technische Hilfeleistung, Personensuche, Erste-Hilfe-Leistung bis zur 
Fehlalarmierung ein breites Spektrum an realistischen Einsatzmöglichkeiten.
Zwischen den Einsätzen wurden, wie bei der echten Feuerwehr, Ausbildungen 
durchgeführt, die Geräte gewartet und sich um die Verpflegung gekümmert. 
Die Fahrzeugbesatzungen und die Aufgaben wurden ständig gewechselt und 
in Eigenregie festgelegt. Am Ende des 24-Stunden-Dienstes wurde jedem 
teilnehmenden JF-Mitglied die Jugendflamme Stufe 1 überreicht. Dazu 
war das Ablegen einer kleinen Prüfung notwendig, welche alle mit Bravour 
bestanden. Alles in allem hat dieser Berufsfeuerwehrtag allen Beteiligten 
viel Spaß gemacht, viel neues Feuerwehrwissen wurde vermittelt und der 
Zusammenhalt der Jungen und Mädchen gefestigt. Foto: FFW Ebendorf

Anfang Juli trafen sich unzählige ehemalige Fußballer des FSV Barleben und die Landesmeister von 2015 am Barleber Anger, um unter dem Titel „Barleber 
Legenden“ das erste große Ehemaligentreffen des FSV Barleben 1911 e. V. zu feiern. Neben der sensationellen „Wall of Fame“ mit hunderten Bildern 
der Vereinsgeschichte, Hüpfburgen für die Kinder und besten Leckereien wurde selbstverständlich auch Fußball gespielt. Im Match der Legenden gegen 
die Landesmeister wurden trotz der teils nicht mehr ganz so fitten Akteure tolle Aktionen und Spielzüge gezeigt. Das Spiel wurde hervorragend vom 
Schiedsrichtergespann geleitet und endete mit einem gerechten Remis. Ein großer Dank geht an alle Helfer und Organisatoren, Spieler, Trainer und Zuschauer 
sowie ehemalige und aktuelle FSVler.  Foto: FSV Barleben

Endlich wieder Bürgermarkt! Die Vorfreude auf den Bürgermarkt in Wittmund 
ist immer wieder groß, beginnt doch damit für die Wittmunderinnen und 
Wittmunder sowie ihre Gäste die fünfte Jahreszeit, heißt es in Wittmund. Zwei 
Jahre mussten Wittmund und seine Gäste auf den Bürgermarkt verzichten, 
daher waren die Freude und die Spannung in diesem Jahr besonders groß, 
auch weil der Wittmunder Bürgermeister Rolf Clausen der neue Schirmherr 
sein sollte. Die Barleber Delegation unter Leitung des Vorsitzenden 
des IDOL-Vereins Dieter Montag, bestehend aus Ratsmitgliedern, 
Gemeindeangestellten und IDOL-Mitgliedern fuhr voller Vorfreude nach 
Wittmund. Doch kurz vor Beginn gab es schlechte Nachrichten für die 
Gäste: Bürgermeister Rolf Clausen hatte sich mit dem Coronavirus infiziert 
und konnte sein Amt als Schirmherr des Bürgermarktes nicht antreten. Ein 
Raunen ging durch die Massen, doch die gute Nachricht folgte auf dem Fuße: 
Clausens Vorgänger, Landrat Holger Heymann, übernahm für ein weiteres 
Jahr die Schirmherrschaft und der 50. Bürgermarkt konnte stattfinden. Rolf 
Clausen wurde per Video zugeschaltet und richtete auch ein paar Worte an 
die Wittmunder und ihre Gäste. „Trotz der nicht so guten Nachricht führten 
wir zahlreiche Gespräche mit Bürgern und Bürgerinnen aus Wittmund 
sowie mit Ratsmitgliedern und Vereinen. Im November werden wir dann 
25 Jahre Partnerschaft mit Wittmund begehen, ein Konzept dazu werden 
wir gemeinsam erstellen“, so der IDOL-Vorsitzende Dieter Montag. In einem 
Telefonat mit Rolf Clausen haben die IDOL-Mitglieder vereinbart, dann 2023 
wieder den Wittmunder Bürgermarkt zu besuchen. „Dann hoffentlich alle 
bei bester Gesundheit“ hofft Dieter Montag für Wittmunder und Barleber 
gleichermaßen. Foto: IDOL 

Ende Juni fand in Haldensleben die Regionalverbandsdelegiertenversammlung 
des Regionalverbandes Ohre-Börde statt. Aus der Ortsgruppe Barleben 
nahmen Frau Claudia Peukert, Frau Gabriele Geiersbach und Herr Jürgen 
Pape als Delegierte teil. Die Delegierten waren zusammengekommen, um   
die Mitglieder des Beirates und die Delegierten zur Delegiertenversammlung 
des Landesverbands zu wählen. Vor der Wahl legte Frau Karin Handorf, als 
Vorsitzende des Regionalverbandes der letzten vier Jahre, in einem Referat 
Rechenschaft über die geleistete Arbeit, immer unter dem Blickwinkel: 
Miteinander-Füreinander-Solidarität Leben, ab. In den neuen Beirat 
wurden folgende Mitglieder gewählt: Veronika Bernsdorf (Vorsitzende 
OG Walbeck), Klaus Czernitzki (Stadtrat Haldensleben), Wolfgang Damke 
(Sülzetal, OT Bahrendorf), Heidemarie Fritsch (Reisetreff Oschersleben u. 
Unterstützung Mitgliederarbeit), Elke Grahn (Haldensleben), Karin Handorf 
(Mitglied im Beirat/ Mitglied im Landesvorstand), Ulrich Hoppe ( Stadtrat in 
Oschersleben), Heidrun Klisch (Erxleben), Claudia Peukert (Vorsitzende der 
OG Barleben), Ursula Prüße (Vorsitzende der OG Harbke), Horst Riethausen 
(Domersleben), Doreen Zawiasa (Leiterin der Kita „Regenbogen“ der VS 
Kinder-, Jugend- und Familienwerk GmbH Sachsen- Anhalt, Mitglied der OG 
„Kita und Jugend“ in Oschersleben.Als Vorsitzende des Regionalverbandes 
Ohre-Börde, in dem auch unsere Ortsgruppe Barleben eingegliedert ist, 
wurde Frau Karin Handorf gewählt. Als ihre beiden Stellvertreter werden 

Frau Claudia Peukert und Herr Horst Riethausen ihre Arbeit aufnehmen
Gabriele Geiersbach, Vorstandsmitglied Foto: Volkssolidarität
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Blaulicht und Barleber Masters

>> Mit spannenden Vorführungen und 
Mitmachaktionen von Feuerwehr, Ret-
tungsdienst, Polizei und Bundeswehr 
war der Blaulichttag am Pfingstsams-
tag Anziehungspunkt für zahlreiche 
Besucher. Zum zweiten Mal hatten 
der Verein Pro Polizei Sachsen-Anhalt 
und die Gemeinde Barleben zum Tag 
der Blaulichter eingeladen. Der Hof 
der Mittellandhalle sowie der angren-
zende Parkplatz waren vollgestellt mit 
großen und kleinen Einsatzfahrzeugen 
und Personen in Uniformen.
„Wir freuen uns außerordentlich, dass 
wir nach der Pandemie-Zwangspau-
se unsere Einsatzkräfte wieder beim 
Blaulichttag hier in Barleben ver-
sammeln können und sich somit die 
Gelegenheit für sie ergibt, ihre verant-
wortungsvolle und interessante Arbeit 
der Öffentlichkeit zu präsentieren“, 
sagte die Pro Polizei Sachsen-Anhalt 
Vorsitzende und Europaabgeordne-
te Karolin Braunsberger-Reinhold bei 
der Eröffnung. Beim anschließenden 
Rundgang äußerte Barlebens Bürger-
meister, dass unsere Gesellschaft den 
Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr 
und Rettungsdienst mehr Anerken-
nung für ihre Arbeit entgegenbringen 
sollte. „Die Frauen und Männer in 
den Uniformen der Blaulichter sor-
gen dafür, dass wir unseren Alltag in 
Sicherheit und Unversehrtheit leben 
können. Das ist nicht in allen Ländern 
eine Selbstverständlichkeit und muss 
wieder mehr Beachtung und Würdi-
gung bekommen“, so Frank Nase.
Für die Besucher gab es jede Menge 
zu erleben. So zeigte beispielsweise 
die Rettungshundestaffel Magde-
burg-Elbeland bei einer fingierten 
Personensuche, wie hervorragend 
ihre Spürnasen trainiert sind. Mutige 
Besucher konnten im Überschlagsimu-
lator der Landesverkehrswacht Platz 

nehmen und eindrucksvoll erleben, 
wie man sich aus einem auf dem 
Dach liegenden PKW befreit. Auch am 
Stand der Barleber Feuerwehr durf-
te man Hand anlegen und schweres 
Gerät ausprobieren. Für das Hantieren 
mit einem hydraulischen Spreizgerät 
wurde extra ein Schrottfahrzeug zur 
Verfügung gestellt. Für die Kamera-
den der Barleber Feuerwehr war der 
Blaulichttag zugleich ein Jubiläums-
fest. Gemeinsam mit befreundeten 
Wehren und den Besuchern haben sie 
ihr 130-jähriges Bestehen gefeiert. 
Der Blaulichttag war für alle Besucher, 
ob groß oder klein, eine spannen-
de Entdeckungsreise in die Welt der 
Sicherheitsorgane und von deren 
Technik. 
Gleichzeitig mit dem Blaulichttag fand 
in der Mittellandhalle das e-sports-Tur-
nier „Barleber Masters“ statt. Gamer 
aus der e-sports-Szene sind hier in 
einem „Tekken7“-Turnier gegenein-
ander angetreten. Dazu wurde der 
Sachsen-Anhalt-Pokal in dem Spiel 
„Rocket League“ ausgetragen. Beide 
Turniere waren mit je 1.500 Euro 
Preisgeld ausgelobt. „DBT“ (Tekken7) 
und „Team Orange Gang“ (Rocket 
League) heißen die Gewinner.
Die Barleber Masters wurden auf 
Twitch, einem Live-Streaming Vi-
deo-Portal, das vorranging zur 
Übertragung von Videospielen und 
zum Interagieren mit Zuschauern im 
Chat genutzt wird, übertragen. Rund 
3.000 Zuschauer haben die beiden 
Turniere online verfolgt. 
Sowohl der Verein Pro Polizei Sach-
sen-Anhalt als auch „Barleber 
Masters“-Veranstalter Marius Lauer 
planen im nächsten Jahr eine Wieder-
auflage ihrer Events und haben dafür 
schon den 3. Juni 2023 ins Auge ge-
fasst.   (tz) 

Blaulichttag und Barleber Masters lockten Anfang Juni viele Besucher an und in die 
Mittellandhalle. Fotos: Thomas Zaschke

30 Jahre in Aktion
Die stellvertretende Bürgermeisterin 
Stefanie Hoffmann gratulierte kürz-
lich den beiden Mitarbeiterinnen Ka-
thrin Eckert und Grid Scherping zu 
ihrem 30-jährigen Dienstjubiläum. 
Im August 1992 hatten beide ihre 
Arbeit in der Gemeindeverwaltung 
angefangen.  

Kathrin Eckert ist studierte Bauinge-
nieurin und hatte direkt nach ihrem 
Studienabschluss ihre Tätigkeit als 
Sachbearbeiterin Hochbau begon-
nen. Später übernahm sie die Auf-
gaben der Bauleitplanung und der 
Bauordnung, für die sie bis heute 
verantwortlich ist.

Gritt Scherping machte nach ihrer 
Ausbildung zur Handelskauffrau und 
einem späteren Studium der Öko-
nomie erst einige Jahre Station bei 
einem Steuerberater, bevor sie sich 
1992 auf eine Stellenausschreibung 
als Sachbearbeiterin Kasse in der 
Gemeindeverwaltung bewarb und 
eingestellt wurde. 1994 legte sie 
noch einen Lehrgang zur Verwal-
tungsfachangestellten nach.  (tz)
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Feuerwehr zeigt Versuch
>> Am Sonnabend, 18. Juni, öffnete die Freiwillige Feuer-
wehr Ebendorf ab 10 Uhr für alle Interessierten die Türen 
ihres Gerätehauses. Auch die Einsatzfahrzeuge standen 
bereit und konnten genau inspiziert werden. Mitglieder 
der Ebendorfer Einsatzabteilung beantworteten gedul-
dig alle Fragen zur Ausrüstung und den Einsatzmitteln. 
Auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr hatten verschie-
dene Aufgaben. So betreuten sie den Kuchenbasar mit 
Kaffee, Kuchen, Eis und kühlen Getränken sowie einen 
Wissensstand zum Thema Feuerwehr, ein selbst gebautes 
Kugel-Labyrinth, die Kübelspritze mit Brandhaus und die 
Hüpfburg. 
Ein Feuerwehrspringbrunnen sowie ein kleiner Pool sorgten 
bei den sommerlichen Temperaturen für etwas Abkühlung, 
was besonders die Kinder erfreute. Für das leibliche Wohl 
war auch gesorgt. So konnten Erbsensuppe mit oder ohne 
Bockwurst aus der Gulaschkanone und andere Leckereien 
vom Grill erstanden werden. Die spektakuläre Vorfüh-
rung der Auswirkungen eines Fettbrandes in Verbindung 
mit Wasser als Löschmittel sowie ein simulierter Löschan-
griff der Jugendfeuerwehr rundeten das Programm ab und 
wurde gut angenommen. 
Ein großes Dankeschön geht an den Kreisfeuerwehrver-
band Ohrekreis e.V. für Hüpfburg und Wissenskoffer, an 
K+S Zielitz für Sachspenden, an den Ebendorfer Feuer-
wehrförderverein für die Organisation und Verpflegung und 
die Eltern der Jugendfeuerwehrmitglieder für die leckeren 
Kuchen. Außerdem danken die Mitglieder der Wehr allen 
Helfern und Helferinnen und allen Leute, welche die Feu-
erwehr mit ihrem Besuch und ihrem gezeigten Interesse 
unterstützt haben.  (FFW Ebendorf)

Die spektakuläre Vorführung eines Fettbrandes sorgte für großes 
Erstaunen. Foto: FFW Ebendorf

Messe für Schüler
>>Diesen Termin sollten alle Schülerinnen und Schüler, 
Eltern, Ausbildungssuchende und Lehrkräfte ganz dick 
im Kalender notieren: KickStart, die Berufs- und Stu-
dienorientierungsmesse findet zum nunmehr 13. Mal 
statt. Und zwar am Freitag, 9. September, von 9 bis 
16 Uhr sowie am Sonnabend, 10. September, von 
10 bis 15 Uhr im IGZ-Innovations- und Gründerzent-
rum Magdeburg GmbH (IGZ) in der Steinfeldstraße 3 in 
Barleben.
An den beiden Tagen präsentieren regionale Unterneh-
men wieder den interessierten Nachwuchskräften ihre 
Ausbildungsangebote aus dem MINT-Bereich.
Was bedeutet das?
„MINT steht für die zusammenfassende Bezeichnung von 
Unterrichts- und Studienfächern sowie Berufen aus den 
Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik“, erklärt Silke Markgraf, Messekoordinatorin 
für Barleben.
Im vergangenen Jahr hatten sich mehr als 30 Ausbil-
dungsbetriebe beworben, jetzt haben sich schon wieder 
über 20 Unternehmen angemeldet.
„Darunter sind Kali und Salz aus Zielietz, Thyssenkrupp 
aus Salzwedel, Solvay Chemicals aus Bernburg oder die 
Strabag Magdeburg“, sagt Silke Markgraf und fährt fort: 
„Aber wir rechnen noch mit viel mehr Anmeldungen für 
die diesjährige Messe.“
Interessant: Seit nunmehr 13 Jahren wird diese 
wichtige Ausbildungs-Messe für unsere Kinder vom Bil-
dungswerk der Wirtschaft Sachsen-Anhalt (BWSA) e.V., 
in Kooperation mit den Arbeitgeberverbänden im Haus 
der Wirtschaft und dem Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT 
Sachsen-Anhalt organisiert.  (tp)
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Lebenstraum erfüllt und Goldmedaille gewonnen
>> Mit 34 Jahren hat Claudia Wals-
leben ihre ersten Schritte im Shotokan 
Karate gemacht. Ihre Leidenschaft für 
die Kampfkunst übertrug sich mit der 
Zeit auch auf ihre Kinder und so wurde 
Karate zu einer Freizeitbeschäftigung 
für die ganze Familie. Als Grün-
dungsmitglied und Vorsitzende des 
„Hatsuun Jindo“ Karate-Club Magde-
burg-Barleben e. V. ist sie immer nah 
am Geschehen rund um alle Belange 
des Vereins. Dazu zählten auch von 
Beginn an Wettkämpfe, auf die sie ihre 
Kinder Stephan und Bianca gemein-
sam mit ihrem Mann begleitete und 
als Coach dem HKC zur Seite stand. 
Doch eines fehlte ihr über die Jahre: 
Zu erfahren, was genau es bedeutet 
und wie es sich anfühlt, sich in einem 
Wettkampf zu messen. Dass viele er-
wachsene Karatekas diese Neugier 
umtreibt, erkannte der Karateverein 
in Calw (Nähe Stuttgart) und rief den 
JKA Senior Cup ins Leben.
In diesem Jahr, mit fast 62 Jahren, 
wagte Claudia Walsleben den Schritt 
und meldete sich in der Gruppe ab 60 
Jahren an. Mit ihr reiste Tochter Bian-
ca, die den Spieß einmal umdrehte 
und nun zum ersten Mal ihrer Mutter 
beim Wettkampf zur Seite stand. Und 
es sollte sich lohnen. Im Kata-Wettbe-
werb durchlebte Claudia zum ersten 
Mal die Aufregung vor dem Gang auf 
die Tatami (Kampffläche), die Unge-
wissheit, was auf einen zukommt und 
die Euphorie, die Situation gemeistert 
zu haben. 
Mit ihrer Final-Kata Gojushiho Sho 
krönte sie dieses Erlebnis mit der 
Goldmedaille. Im Kumite-Shiai legte 

die Nervosität die sonst so kampfes-
lustige Claudia kurzzeitig lahm. An 
den direkten Kampf mit einer unbe-
kannten Gegnerin musste sie sich erst 
noch gewöhnen. Im Kampf um Platz 
drei platze der Knoten und so konnte 
sie auch dort eine Platzierung errei-
chen: Bronze für den HKC.

Mit neuen Aufgaben, die erst der Wett-
kampf zu Tage brachte, steigt Claudia 
Walsleben nun frisch motiviert ins Trai-
ning und plant, im kommenden Jahr 
einige Mitstreiter im „Hatsuun Jindo“ 
Karate-Club Magdeburg-Barleben zu 
begeistern und gemeinsam zum JKA 
Senior Cup 2023 zu fahren.  (bw) 

Strahlt über das ganze Gesicht nach ihrem ersten Wettkampf: Karate-Lehrerin Claudia Walsleben 
in Calw bei Stuttgart mit ihrer Goldmedaille. Foto: Bianca Walsleben

Ausflug nach Aschersleben zum Panoptikum
>> In den Sommerferien besuchten die 
Kinder des Schulhortes aus Barleben 
das Kriminalpanoptikum in Aschers-
leben in Begleitung von Hortleiterin 
Inken Schuchart und Dieter Montag 
vom IDOL-Verein. Das Kriminalpanop-
tikum erzählt Gaunergeschichten am 
historischen Ort. Wo vor vielen Jah-
ren die Ganoven ihre Strafe absitzen 
mussten, rasseln heute wieder Ketten 
und Fingerabdrücke werden unter die 
Lupe genommen. Die Kinder konnten 
spielerisch etwas lernen. Die Ausstel-
lung lädt zum Anfassen, Bestaunen 
und Mitmachen ein. Sie bietet eine 
Mischung aus Spannung, Spiel und 

Spaß, Lernen und Begreifen und dient 
zudem dem guten Zweck: Man nimmt 
ein besseres Verständnis für das Gute 
und Böse mit nach Hause. So sind 
auch die Barleber Kinder mit neuen Er-
kenntnissen wieder zurück gefahren. 
Inken Schuchart bedankt sich aber 
auch beim IDOL-Verein für die Unter-
stützung und das Engagement bei der 
Reise nach Aschersleben. „Ohne den 
Verein wäre es bestimmt schwierig ge-
worden, das alles zu stemmen“, sagt 
sie und regt an, solche Fahrten jährlich 
durchzuführen. So würden auch die 
pädagogischen Fachkräfte leicht Prä-
vention lernen können.  (bw) 

Die Kinder konnten in verschiedene Rollen 
schlüpfen. Foto: IDOL-Verein

24 | Im Blickpunkt



Termin machen
>> Der Reisepass muss erneuert 
werden, der Teenager in der Familie 
braucht erstmalig einen Personal-
ausweis, nach einem Umzug muss 
die Adresse geändert werden: Das 
Einwohnermeldeamt ist der von den 
Bürgerinnen und Bürgern am häu-
figsten aufgesuchte Bereich in der 
Gemeindeverwaltung Barleben. Zur 
besseren Koordinierung und Planung 
der Arbeitsabläufe der vier Mitar-
beiterinnen ist es notwendig, dass 
sich Besucherinnen und Besucher 
im Vorfeld einen Termin besorgen. 
Ohne bestehenden Termin gibt es 
keinen Einlass.
Auf der Internetseite der Gemeinde 
www.barleben.de ist dafür die On-
line-Terminvergabe eingerichtet. Mit 
wenigen Klicks kann man sich hier 
einen Termin im Einwohnermeldeamt 
reservieren. Darüber hinaus gibt es 
die Möglichkeit, telefonisch (Montag 
bis Freitag von 9 bis 12 Uhr) unter 
der Rufnummer 039203/5652131 
einen Termin zu machen sowie per 
E-Mail an einwohnermeldeamt@
barleben.de eine Terminanfrage zu 
stellen. (pm/aa)

Den Tag der Regionen feiern
>> Nach zwei Jahren coronabedingter 
Pause möchte der Heimatverein Barle-
ben e. V. den Barleber Gartenvereinen 
wieder die Möglichkeit bieten, sich bei 
dem diesjährigen Erntefest, anlässlich 
des Tages der Regionen, präsentieren 
zu können. Stattfinden wird das Ganze 
am 24. September von 14 bis 18 Uhr 
auf dem Hof und Parkplatz der Mittel-
landhalle in Barleben. 
Unter anderem gibt es wieder Wett-
bewerbe zu den Themen: Wahl der 
Erntekönigin für den schönsten Gar-
tenstrauß, schönster Vereins- oder 
Unternehmerstand auf dem Erntefest 
und „Ihre Frucht des Jahres 2022“. 
Die Annahme der zu bewertenden 
Präsentationen erfolgt in der Zeit von 
11:00 bis 13:00 Uhr. Für das leibliche 
Wohl sorgen unsere Vereine und loka-
len Unternehmen durch eine reichliche 
Auswahl an Speis und Trank. Auch die 
kleinsten Festbesucher kommen dank 
eines großen Angebotes an Spielmög-
lichkeiten voll auf ihre Kosten. Die 
Mitglieder des Heimatvereins freuen 
sich über alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und den Besuch beim dies-
jährigen Erntefest.

Programm:
11 bis 13 Uhr Annahme der Erntekörbe 
und der zu bewertenden Präsentatio-
nen für die Wettbewerbe
14 Uhr Eröffnung: Claus Lehmann, 
Frau Keindorff & Majestäten
14:10 Uhr Moderation
14:15 Uhr Tanzgruppe OK-Live Ensemble
14:25 Uhr Modenschau – Boutique 
Chamäleon
14:40 Uhr Fantasy Singers – Andy und Mirko
15 Uhr Auswertung „Ihre Frucht des 
Jahres 2022“
15:15 Uhr Tanzgruppe OK-Live Ensemble
15:30 Uhr Modenschau - Boutique 
Chamäleon
15:40 Uhr  Fantasy Singers - Andy und 
Mirko
16 Uhr Auswertung „Schönster Ver-
eins- oder Unternehmerstand“
16:15 Uhr Modenschau - Boutique 
Chamäleon
16:30 Uhr Krönung der neuen 
Erntekönigin
16:50 Uhr Fantasy Singers - Andy und 
Mirko 
bis gegen 18 Uhr musikalische 
Unterhaltung auf dem Hof der Mittel-
landhalle.  (aa)
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Kirche ehrt Barleber Verein für Engagement
>> Seit Jahren arbeiten die Mitglie-
der des Fördervereins Bau & Kultur 
im Kirchspiel Barleben e. V. dafür, 
dass die Kirche „Sankt Peter und 
Paul“ nicht nur einfach erhalten, 
sondern auch saniert und mit Leben 
erfüllt wird. Erst im Sommer fand 
dort eine gut besuchte Veranstaltung 
statt, bei der Wein und Musik im 
Kirchgarten eine große Rolle spiel-
ten. Die Vereinsmitglieder schaffen 
es immer wieder, Besucher zur Kir-
che zu lotsen. Nun ist der Verein 
durch die Evangelische Kirche Mit-
teldeutschland auf besondere Weise 
geehrt wurde.
Der Verein hatte sich an dem Wett-
bewerb zur Vergabe des „Goldenen 
Kirchturms 2021“ beteiligt - und 
hatte nicht nur Glück, sondern kann 
nun die Früchte seiner Arbeit ernten. 
„Wir sind mit dem Anerkennungs-
preis der Evangelischen Kirche 
Mitteldeutschland geehrt worden. 
Ein schöner Erfolg für uns alle und 
eine tolle Motivation, um uns weiter-
hin um die Erhaltung des ältesten 
Gebäudes unserer Gemeinde zu be-
mühen“, sagt Ute Lüder aus dem 
Vorstand des Vereins. „Die sehr hilf-
reiche Unterstützung der Gemeinde 

Barleben bei der Realisierung der 
vorangegangenen Bauabschnitte 
war Teil unserer Bewerbungsmappe. 
Danke auch noch einmal für Ihren 
Beitrag zur Erhaltung von St. Peter & 
Paul zu Barleben“, ergänzt sie noch. 
Dieses kommunale Engagement 
wurde ausdrücklich durch den Ver-
antwortlichen der Evangelischen 
Kirche Mitteldeutschland, Regional-
bischof Tobias Schüfer, in seiner 
Laudatio erwähnt. Die Jury würdigte 
dabei, dass sich die Barleberinnen 
und Barleber zum Ziel gesetzt haben, 
ihre Kirche „langfristig und zeitge-
mäß mit Leben zu füllen und dazu 
mit vielen Helfern ideenreich Schritte 
gegangen sind“. 1500 Euro beträgt 
das Preisgeld, mit dem die Vereins-
mitglieder weiter daran arbeiten, die 
Kirche noch attraktiver zu machen 
für die Barleberinnen und Barleber.
Neben den vielen Fördermittel-
gebern zusätzlich zur Gemeinde 
Barleben haben „viele Barleberinnen 
und Barleber diesen Erfolg durch ihre 
jahrelange Unterstützung und Treue 
mit ermöglicht, dafür möchten wir 
als Verein auch noch einmal ganz 
herzlichen Dank sagen“, schließt Ute 
Lüder.  (aa)

Der Barleber Verein ist für sein Engagement 
für die Kirche geehrt worden.
   Foto: Fördervereins Bau & 
Kultur im Kirchspiel Barleben e. V.
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Die Wiesen blühen lassen
>> Durch die anhaltende Trockenheit 
der letzten Wochen ist der Grundwas-
serstand noch weiter gesunken, was 
am teilweise trocken gefallenen En-
tenteich in Barleben gut zu sehen ist. 
Dementsprechend ist der Wirtschafts-
hof unentwegt aktiv, vor allem junge 
Bäume im öffentlichen Bereich stän-
dig zu gießen und sie so am Leben 
zu halten. Bäume spenden Schatten, 
verdunsten Wasser, ihre Blätter bin-
den Staub. Sie sorgen somit gerade 
in heißen Sommern für ein günstiges 
Ortsklima. Jegliche Aktivitäten der Bür-
ger, bei der Bewässerung zu helfen, 
sind gewünscht.
Anders die Rasenflächen der öffentli-
chen Grünanlagen. Sie sind im Juli und 
August oftmals regelrecht verbrannt. 
Nur noch wenige blühende Kräuter 
geben den Insekten Nahrung. „An-
gesichts dieser, in den letzten Jahren 
vermehrt auftretenden Tendenz, hatte 
sich der Ortschaftsrat Barleben in Zu-
sammenarbeit mit dem Sachbereich 
Grünflächen der Gemeindeverwaltung 
entschieden, einige öffentliche Bereiche 
insektenfreundlicher zu gestalten“, sagt 
Gemeinde- und Ortschaftsrat Dr. Edgar 
Appenrodt. Auf ausgewählten Flächen 
wird nun weniger gemäht, damit die im 
Hochsommer blühenden Kräuter und 
trockenresistenten Pflanzen zur Blüte 
kommen können. An anderen Stellen, 
z. B. am Westufer des Ententeiches in 
Barleben wurden schon 2018 Samen 
für eine Blühwiese eingebracht. Erst in 
diesem Jahr zeigte sich der Erfolg - al-
lerdings in großen Bereichen nur kurz. 
Anwohner haben die Blühpflanzen nicht 
nur entlang ihrer Grundstücksgrenze 
durch Mähen beseitigt, sondern auch 

auf größeren Flächen alle Blütenstände 
abgeschlagen. Wer wie dort sein Grund-
stück mit Kunstrasen auslegt, scheint 
jeglichen Pflanzen auch außerhalb sei-
nes Gartens den Kampf angesagt zu 
haben. „Die von uns auf öffentlichen 
Flächen extra angelegten Insektenfut-
terplätze zu vernichten, zeugt nicht nur 
von wenig Verständnis, sondern stellt 
auch eine Ordnungswidrigkeit dar“, so 
Appenrodt.
Bernd Dummernix, in der Gemeinde-
verwaltung zuständig für Grünflächen, 
sagt dazu: „Vor dem Hintergrund des 
klimatisch bedingten Rückgangs der 
Vegetation und der daraus resultieren-
den Problematik des Insektensterbens 
sollten wir uns bewusst sein, dass 
auch weniger gemähte und mit Kräu-
tern bewachsene Flächen mehr als 
nur Gras- oder Unkrautflächen sind. 
Sie bieten Lebensraum und Nahrung 
für Insekten und lassen den Regen im 
Boden versickern.“ Derartige Flächen 
befinden sich meist abseits der Stra-
ßen oder rückseits der Grundstücke, 
wie hier am Ententeich. Seitens der 
Verwaltung ist „nichts dagegen einzu-
wenden“, dass eine „Mähbreite an der 
Grundstücksgrenze intensiver gemäht“ 
wird. Doch es ist „nicht zu akzeptieren, 
wenn weit über das eigene Grundstück 
hinaus, die gewollt extensive Vege-
tation regelmäßig kurzgehalten oder 
durch Abschlagen der Blütenstände 
beeinträchtigt“ wird. „Im Sinne des Na-
turschutzes bitten wir eindringlich um 
mehr Akzeptanz, wenn innerörtliche 
Flächen nicht mehr so häufig gemäht 
und ausgesprochene Extensivflächen 
zeitweise von der Mahd ausgenommen 
werden“, so Dummernix.  (ea/tz)

Im linken Bild ist gut zu sehen, was mit dem Boden passiert, wenn eine Wiese zu früh gemäht 
wird. Rechts ist eine blühende Kräuterwiese zu sehen.  Fotos: Edgar Appenrodt

Schule feiert
>> Mit einem bunten Programm, 
das Schülerinnen und Schüler selbst 
organisiert hatten, wurde an der 
Gemeinschaftsschule Barleben ein 
Sommerfest gefeiert. Über den ge-
samten Schulhof verteilt, fanden sich 
Stationen zur Unterhaltung der Besu-
cher. Jede Klasse hatte eine Station 
vorbereitet. So hatte beispielsweise 
die Klasse 7 b 
einen Flohmarkt 
organisiert. An 
der Mal- und 
Bas te l s ta t i on 
der Klasse 5 a 
konnten vorwie-
gend die jungen 
Besucher krea-
tiv werden. Die 
Schü l e r i nnen 
und Schüler 
hatten einen 
Ku c h e n b a s a r 
und sogar eine Cocktailbar organi-
siert. Besonderer Anziehungspunkt 
war eine Bubble-Soccer-Anlage. 
Dort konnten die Besucher eine ganz 
andere Form des Fußballspielens er-
fahren. Beim Bubble-Soccer stülpen 
sich die Teilnehmer eine aufblasbare 
transparente Kugel über den Ober-
körper. Mit diesen Einschränkungen 
in der Bewegung wird dann Fußball 
gespielt. 
Bei all den unterhaltsamen Statio-
nen hatte die Schule dennoch auch 
den informativen Teil im Blick. So 
waren zu dem Sommerfest auch 
regionale Unternehmen eingeladen 
worden, die sich den Schülerinnen 
und Schülern präsentierten und ihre 
Ausbildungsprogramme vorgestellt 
haben.  
Wenige Tage zuvor feierte auch der 
Schulhort gemeinsam mit Eltern, 
Geschwistern und Großeltern ein 
Sommerfest. „Lange ging corona-
bedingt nichts in den Einrichtungen. 
Umso größer war die Freude bei 
den Kindern, dass sie endlich mal 
wieder zusammen feiern konnten“, 
sagte Hortleiterin Inken Schuchardt. 
Dafür waren auch die Schauspieler 
Nadja Schock und Marc Theis aus 
Berlin angereist. Sie sind das Mit-
machschauspiel „Theater aus dem 
Koffer“ und sorgten mit ihren Spä-
ßen für gute Laune bei den jungen 
Zuschauern. Einmal mehr war auch 
der Barleber Kinder- und Jugendför-
derverein dabei. Der Verein schenkte 
Bubble-Tea aus, der vor allem bei 
Kindern besonders angesagt ist.  (tz)
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Grünanlagenpflege 

• Rasen mähen, düngen, pflegen 
• Unkrautvernichtung durch Heißdampf (z.B. auf gepflasterten Flächen) 
• Herbstrückschnitte aller Art (z.B. Hecken, Sträucher, Koniferen u.a.) 
• Obstbaumschnitt 

• Laubbeseitigung, Straßenreinigung    

Containerdienst mit Multicar oder Lieferungen mit LKW  

• 1,35 und 3,00 m³ Container 
• Sand, Kies, Splitt, Schotter (Hartstein oder Recyclingmaterial) 
• Mutterboden, Rindenmulch u.a.  

Straßenreinigung oder Winterdienst        

Auf und vor Ihrem Firmengrundstück oder Ihrem privaten Grundstück,  

Streugut Splitt oder Streusalz, Winterdiensttechnik aller Art.        

Richtfest beim FSV begangen
>>Für das neue Mehrzweckgebäude 
des Barleber Fußballvereins wurde 
Anfang Juni das Richtfest gefeiert. 
Genau drei Monate, nachdem am 3. 
März der Grundstein auf dem Sportge-
lände in der Angerstraße in Barleben 
gelegt wurde, haben Bürgermeister 
Frank Nase und FSV-Vize Peter Otte 
die symbolischen letzten Nägel ins 
Gebälk geschlagen. Gute Vorzeichen 
dafür, dass der Neubau wie geplant bis 
zum Ende dieses Jahres fertig wird.
Die Nutzfläche des neuen Mehrzweck-
gebäudes wird rund 600 Quadratmeter 
umfassen. Dazu gehören sechs Mann-
schaftsumkleidekabinen sowie von 
außen zu erreichende Gästetoiletten. 
Außerdem wird es ein Trainerzim-
mer geben. Geplant ist ebenfalls eine 
Gastronomie.
Die Kosten belaufen sich auf rund 
1,8 Millionen Euro. Mit rund 185.000 
Euro beteiligt sich der Verein an der 
Großinvestition.
Der Verein braucht dringend mehr 
Platz. So ist besonders der Nach-
wuchsbereich in letzter Zeit enorm 
gewachsen. In nur wenigen Monaten 
ist die Zahl der Mitglieder der Barleber 

„YoungsterS“ von 115 auf 150 ge-
stiegen. Insgesamt zählt der FSV 
Barleben 1911 aktuell mehr als 300 
aktive Mitglieder. Auf dem Sportkom-
plex findet aber nicht nur Vereinssport 
statt. In den Sommermonaten nut-
zen die Ecole-Schulen die Anlagen für 
ihren Sportunterricht.  (tz) 

Beim Richtfest auf der Baustelle am Barleber 
Anger mussten Bürgermeister Frank Nase 
und FSV-Vize Peter Otte unter den Augen 
der Zuschauer in brütender Hitze die 
symbolischen Abschluss-Nägel in einen Balken 
schlagen.  Foto: Ariane Amann

Kraft eingesetzt

Zwei Jahre lang war aufgrund der 
Corona-Pandemie kein internatio-
naler Jugendaustausch möglich. 
Doch 2022 war die Gemeinde 
Barleben wieder Ausrichter eines 
Workcamps für Jugendliche aus 
aller Welt. Damit unterstützt die 
Gemeinde als Projektpartner den 
Bundesverein Internationale Ju-
gendgemeinschaftsdienste (ijgd).
Sechzehn junge Leute aus 
Frankreich, Bosnien und Her-
zegowina, Spanien, der Türkei, 
Armenien, Griechenland, der Slo-
wakei und Deutschland kamen für 
zwei Wochen zusammen, um sich 
für sinnvolle Projekte zu engagie-
ren. Sie setzten ihre Arbeitszeit 
ein und erhielten dafür kostenfreie 
Unterkunft und Verpflegung.
Zweck des internationalen Work-
camps ist allerdings auch das 
Kennenlernen von Land und Leu-
ten. Daher waren neben den 
praktischen Tätigkeiten auch Ex-
kursionen nach Magdeburg und in 
die Region geplant.  (tz)
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Amt für Landwirtschaft,            Wanzleben, den 01.07.2022
Flurneuordnung und Forsten Mitte, 
Außenstelle Wanzleben
Ritterstraße 17-19
39164 Stadt Wanzleben/ Börde
AZ: 14-611B5.01 – 27BK7010 

- Öffentliche Bekanntmachung -
Flurbereinigungsverfahren BAB 14 Samswegen/ Groß Ammensleben, im Landkreis Börde,
Verf.-Nr.: 27 BK 7010

Vorläufige Anordnung Nr. 1

Gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der derzeit geltenden Fassung ergeht fol-
gende vorläufige Anordnung.

1. Besitzentzug

Zur Bereitstellung von Flächen zur Ausführung der Baumaßnahmen für den Neubau der BAB 14, VKE 415/1 (1.1) 
Teilabschnitt AS Dahlenwarsleben bis AS Wolmirstedt, wird auf Antrag der zuständigen Behörde zugunsten der 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH 
Folgendes angeordnet:

1.1 Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berechtigten) werden zum 01.10.2022 der Besitz und 
die Nutzung der in der Anlage 1 aufgeführten Flurstücke/ Grundstücks-flächen entzogen. Die vom Besitzentzug be-
troffenen Flächen sind in der Karte, Anlage 2, dargestellt.

1.2 Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau 
GmbH wird mit Wirkung zum 

01.10.2022

für den o.g. Zweck in den Besitz der nach Nr. 1.1 entzogenen Flächen eingewiesen.

1.3 Das Ende dieses Besitz- und Nutzungsentzuges wird in einem gesonderten Bescheid bekanntgegeben.
Die betroffenen Flurstücke und der Umfang der Flächeninanspruchnahme ergeben sich aus dem beigefügten Flurs-
tücksverzeichnis (Anlage 1). Die Übersichtskarte zur Besitzregelung (Anlage 2) und das Flurstücksverzeichnis sind 
Bestandteil dieser vorläufigen Anordnung. Lagegenaue Detailkarten zur Besitzregelung können während der öffent-
lichen Auslegung eingesehen werden.

2. Festsetzung der Entschädigung für wesentliche Grundstücksbestandteile, Aufwuchs- und Nutzungs-
entschädigungen, An- und Durchschneidungsschäden und Zahlungsansprüche

Entschädigungsart und Entschädigungshöhe, für die Nachteile, die den Beteiligten infolge dieser vorläufigen Anord-
nung entstanden sind, werden in einem gesonderten Bescheid festgesetzt.

Die Entschädigung kann in Form von Ersatzflächen und/ oder in Geld nach § 88 Nr. 3 FlurbG festgesetzt werden. 
Entschädigungsansprüche in Geld entstehen nur insoweit, als die entstandenen Nachteile nicht durch die Bereitstel-
lung von Ersatzflächen ausgeglichen werden. Die Entschädigungsfestsetzung für An- und Durchschneidungsschäden 
erfolgt nur auf Antrag.

3. Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Anordnung wird im öffentlichen Interesse nach   § 80 Abs. 2 Nr. 4 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) hiermit angeordnet, mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen diese Anordnung 
keine aufschiebende Wirkung haben.

4. Auflagen für den Unternehmensträger

Die Zuweisung der in den Besitzregelungskarten und dem Flurstücksverzeichnis der Bedarfsfläche (Anlage 1) auf-
geführten Flächen, wird nach § 88 Nr. 3 Satz 2 FlurbG mit folgenden Auflagen verbunden:

4.1 Während der Bauzeit sind sämtliche erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

4.2 Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH hat sicherzustellen, dass die Nutzung der 
den Beteiligten verbleibenden Flächen durch ihre Maßnahmen nicht unterbrochen wird. Hierzu hat die DEGES Deut-
sche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH die vorhandenen Wege in befahrbarem Zustand und für den 
landwirtschaftlichen Verkehr offen zu halten u. ggf. neue Zu- und Abfahrten zu schaffen.
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4.3 Die ordnungsgemäße Be- und Entwässerung auf den zugewiesenen Flächen ist durch die DEGES Deutsche Ein-
heit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH sicherzustellen, so dass die Nachbarflächen nicht beeinträchtigt werden.

4.4 Die der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH nur vorübergehend zugewiesenen Flä-
chen, die zur Aufstellung von Baustelleneinrichtungen und zur Ablagerung von Baumaterial benutzt werden, sind vor 
der Rückgabe zu rekultivieren bzw. wiederherzustellen.

4.5 Überflüssige Behinderungen und Beeinträchtigungen der Bewirtschaftung der verbleibenden Teilflächen sind zu 
unterlassen.

Begründung:

zu 1. Vorläufige Anordnung – Besitzentzug 

Das Landesverwaltungsamt hat mit Änderungsbeschluss vom 01.07.2021 das Flurbereinigungsverfahren „BAB 14 
Samswegen/ Groß Ammensleben“, Verfahrensnummer 27 BK 7010 im Landkreis Börde mit sofortiger Vollziehung 
angeordnet.
Dieser Beschluss ist bestandskräftig.
Das genannte Flurbereinigungsverfahren ist ein Unternehmensflurbereinigungsverfahren mit dem Ziel, den durch 
den Neubau der BAB 14 im Bereich der Gemarkungen Samswegen, Groß Ammensleben, Dahlenwarsleben, Meitzen-
dorf, Klein Ammensleben, Jersleben, Mose und Wolmirstedt eintretenden Landverlust auf einen größeren Kreis von 
Eigentümern zu verteilen und die durch das Unternehmen entstehenden Nachteile für die allgemeine Landeskultur 
zu vermeiden.
Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH hat mit Schreiben vom 01.06.2022 beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben den Erlass einer vorläufigen Anordnung 
nach § 88 Nr. 3 FlurbG i. V. m. § 36 FlurbG beantragt. 
Zudem bedarf es einer wirksamen planungsrechtlichen Grundlage. Das Baurecht ist begründet mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss des Landesverwaltungsamtes Sachsen – Anhalt vom 14.10.2020 (Az.: 308.2.2-31027-F1.11). Dieser 
Beschluss bildet die planungsrechtliche Grundlage für die vorläufige Anordnung.
Da die Voraussetzungen für den Erlass einer vorläufigen Anordnung vorliegen, ist dem Antrag stattzugeben. Der 
Unternehmensträger, die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH beabsichtigt, im 4. Quartal 
2022 mit dem Bau des entsprechenden Abschnitts der BAB 14 und der erforderlichen vorgezogenen artenschutz-
rechtlichen Kompensationsmaßnahmen zu beginnen. Die dazu notwendigen Arbeiten sind entsprechend dem 
Bauablaufplan termingerecht vorbereitet und müssen zum 01.10.2022 beginnen. Damit liegen dringende Grün-
de vor, eine Zurückstellung der angeordneten Baumaßnahme bis zur Ausführung durch den Flurbereinigungsplan 
auszuschließen.

zu 2: Vorläufige Anordnung – Festsetzung von Entschädigungen

Die Festsetzung der Entschädigungen bleibt einem gesonderten Bescheid vorbehalten. Ebenfalls stehen die Interes-
sen der Eigentümer dem nicht entgegen, da durch diese Anordnung die Wirksamkeit von bestehenden Pachtverträgen 
unberührt bleibt und die Eigentümer weiterhin Anspruch auf Pachtzinszahlung haben.

zu 3: Sofortige Vollziehung

Die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser vorläufigen Anordnung sind nach § 80 Abs. 
2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegeben.
Durch den Neubau der Verlängerung der Bundesautobahn 14 soll eine leistungsfähige Verkehrsverbindung geschaf-
fen werden, die dem wachsenden Verkehrsaufkommen langfristig gerecht wird. Die BAB 14 stellt eine Netzergänzung 
zur Komplettierung des Bundesfernstraßennetzes dar. Hierbei fungiert die BAB 14 zukünftig nicht nur als großräumi-
ge Straßenverbindung zwischen den zentralen Orten Magdeburg, Stendal, Wittenberge, Ludwigslust und Schwerin 
sondern sie entlastet ebenso das Verkehrsaufkommen auf anderen Bundesautobahnen.
Die Bereitstellung der angeordneten Flächen ist die unmittelbare Voraussetzung für die zügige Umsetzung der Bau-
maßnahmen zur Nordverlängerung der BAB 14. Zudem fließen in den Bau erhebliche öffentliche Mittel.  
Am Neubau der BAB 14 VKE 415/1 (1.1) Teilabschnitt AS Dahlenwarsleben bis AS Wolmirstedt besteht somit ein be-
sonderes öffentliches Interesse. Die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Anordnung ist deshalb nach § 80 Abs. 2 
Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) anzuordnen.
Aus den genannten Gründen ist die vorläufige Anordnung einschließlich der Anordnung der sofortigen Vollziehung 
recht- und zweckmäßig.

5. Hinweise

Durch diese vorläufige Anordnung werden keine eigentumsrelevanten Entscheidungen getroffen. Die bestehenden 
Pachtverhältnisse werden durch diese Anordnung nicht berührt. Die notwendigen eigentumsrechtlichen Regelungen 
erfolgen später im Flurbereinigungsplan.
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In diesem Zusammenhang wird auf den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz hingewiesen. Eigentümer eines 
Grundstücks ist derjenige, der im Grundbuch eingetragen ist bzw. dessen Erbe. Der Eigentümer ist Inhaber der 
vollen Verfügungsgewalt über das Grundstück. Der Besitzer ist derjenige, dem der Eigentümer durch einen Vertrag 
(z.B. Pachtvertrag) gestattet hat, das Grundstück zu nutzen und zu bewirtschaften.
Die vollständigen Unterlagen mit dem Flurstücksverzeichnis zum Flächenentzug und den detaillierten Besitzrege-
lungskarten liegen zwei Wochen nach Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die Beteiligten

- im Rathaus der Stadt Wolmirstedt, August-Bebel-Straße 25, 39326 Wolmirstedt,
- in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Niedere Börde, OT Groß Ammensleben, Große Straße 9/10, 39326

Niedere Börde,
- in der Gemeindeverwaltung Barleben, Ernst-Thälmann-Straße 22, 39179 Barleben,
- im Rathaus der Stadt Haldensleben, Markt 20-22, 39340 Haldensleben,
- in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Hohe Börde, Bördestraße 8, 39167 Hohe Börde OT Irxleben,
- im Neuen Rathaus der Landeshauptstadt Magdeburg, Bei der Hauptwache 4, in der Verwaltungsbibliothek,

39104 Magdeburg,
- in der Gemeinde Möser, Brunnenbreite 7/8, 39291 Möser,
- in der Stadtverwaltung Burg, In der Alten Kaserne 2, 2. Obergeschoss, 39228 Burg,
- in der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Verwaltungsgebäude in Colbitz, Teichstraße 1 - in Rogätz,

Magdeburger Straße 40 in 39326 Rogätz

14 Tage zur Einsichtnahme durch die Beteiligten während der Dienststunden aus.
Darüber hinaus kann diese vorläufige Anordnung auch in der Außenstelle des Amtes für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Mitte, 39164 Wanzleben, Ritterstraße 17-19, während der Dienststunden eingesehen werden. 
Auf Grund der  Corona-Pandemie ist eine vorherige Kontaktaufnahme/Terminabsprache erforderlich.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Land-
wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße, 38820 Halberstadt oder beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben erhoben werden.
Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch bis zum Ablauf der angegebenen Frist 
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte eingegangen ist. 
Der Widerspruch kann auch beim Landesverwaltungsamt, Ernst – Kamieth – Straße 2, 06112 Halle (Saale) eingelegt 
werden.
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, 
Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg, Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden.

Anlagen:

1. Flurstücksverzeichnis zum Flächenentzug
2. Übersicht Besitzregelungskarte
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Anlage 1 Flurstücksverzeichnis zur vorläufigen Anordnung 
gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG zum 01.10.2022

 01.07.2022

Gemarkung Flur Flurstück Größe des
Flurstückes

[m²]

dauernder Entzug zum 
01.10.2022

[m²]

vorübergehender Entzug zum 
01.10.2022

[m²]
Dahlenwarsleben 1 893 20.457 40 5
Dahlenwarsleben 1 36/2 25.490 5 30

Groß Ammensleben 2 129/1 4.192 235
Groß Ammensleben 2 130/1 5.606 610
Groß Ammensleben 2 131/1 6.401 740 1.095
Groß Ammensleben 2 132/1 6.256 1.600 95
Groß Ammensleben 2 133/5 6.191 1.430 175
Groß Ammensleben 2 134/10 3.278 995 70
Groß Ammensleben 2 134/13 1.730 290 35
Groß Ammensleben 2 134/5 988 380 245
Groß Ammensleben 2 134/6 4.902 1.570 230
Groß Ammensleben 2 134/7 5.348 3.260 395
Groß Ammensleben 2 134/9 4 4
Groß Ammensleben 2 153/1 7.126 155
Groß Ammensleben 2 154/5 6.873 650 1.265
Groß Ammensleben 2 157/6 5.898 1.290 650
Groß Ammensleben 2 158/3 14.797 3.440 1.335
Groß Ammensleben 2 163/2 356 285 60
Groß Ammensleben 2 166/1 8.190 6.485 735
Groß Ammensleben 2 167/1 8.680 8.595 85
Groß Ammensleben 2 170/2 20 20
Groß Ammensleben 2 170/3 4.350 4.300 50
Groß Ammensleben 2 171/1 25 25
Groß Ammensleben 2 171/2 2.245 2.245
Groß Ammensleben 2 172/1 26 26
Groß Ammensleben 2 172/2 2.064 2.064
Groß Ammensleben 2 173/1 30 30
Groß Ammensleben 2 173/2 2.040 2.040
Groß Ammensleben 2 174/1 37 37
Groß Ammensleben 2 174/2 2.083 2.073 10
Groß Ammensleben 2 175/1 25 25
Groß Ammensleben 2 175/2 1.915 1.470 215
Groß Ammensleben 2 176/1 24 24
Groß Ammensleben 2 176/2 1.816 925 190
Groß Ammensleben 2 177/1 16 16
Groß Ammensleben 2 177/2 1.924 277 140
Groß Ammensleben 2 183/2 54 5 45
Groß Ammensleben 2 183/4 54.060 30.550 1.820
Groß Ammensleben 2 185/1 1.360 1.255 50
Groß Ammensleben 2 185/10 8.550 2.630 280
Groß Ammensleben 2 185/26 1.617 85
Groß Ammensleben 2 185/3 18.800 2.490 405
Groß Ammensleben 2 185/8 8.070 3.120 795
Groß Ammensleben 2 185/9 5.640 1.255 230
Groß Ammensleben 2 187/7 2.563 240 220
Groß Ammensleben 2 364/178 670 425 40
Groß Ammensleben 2 534/179 1.234 1.115 65
Groß Ammensleben 2 678/128 5 5
Groß Ammensleben 2 679/128 803 175 100
Groß Ammensleben 3 47 7.510 860 395
Groß Ammensleben 3 55 6.710 45
Groß Ammensleben 3 48/4 2.877 260 60
Groß Ammensleben 3 50/3 51.062 8.770 2.915
Groß Ammensleben 3 51/3 71.193 6.340 2.185
Groß Ammensleben 3 52/2 41.120 3.800 1.345
Groß Ammensleben 3 52/4 41.124 3.720 1.320
Groß Ammensleben 3 53/2 65.373 6.770 2.315
Groß Ammensleben 3 54/4 21.002 3.525 950
Groß Ammensleben 3 54/7 54.792 7.800 2.145
Groß Ammensleben 3 59/2 415 170 40
Groß Ammensleben 3 59/3 32.675 5.725 1.470
Groß Ammensleben 3 60/1 981 65 20
Groß Ammensleben 3 60/2 1.549 510 100
Groß Ammensleben 3 61/1 490 420 70
Groß Ammensleben 3 61/3 810 695
Groß Ammensleben 3 62/2 27.730 6.510 1.340
Groß Ammensleben 3 63/1 2.470 535 810
Groß Ammensleben 3 76/63 48.100 1.285 1.150
Groß Ammensleben 3 77/63 5.290 5.290
Groß Ammensleben 3 83/62 80 80
Groß Ammensleben 3 88/50 20.426 5
Groß Ammensleben 8 38 1.050 335 325
Groß Ammensleben 8 339 10.958 1.450 750

1
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Anlage 1 Flurstücksverzeichnis zur vorläufigen Anordnung 
gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG zum 01.10.2022

 01.07.2022

Gemarkung Flur Flurstück Größe des
Flurstückes

[m²]

dauernder Entzug zum 
01.10.2022

[m²]

vorübergehender Entzug zum 
01.10.2022

[m²]
Groß Ammensleben 8 340 19.059 4.055 300
Groß Ammensleben 8 341 9.814 2.795 1.270
Groß Ammensleben 8 451 164 55
Groß Ammensleben 8 452 81 20 61
Groß Ammensleben 8 453 11.540 60
Groß Ammensleben 8 463 488 30
Groß Ammensleben 8 464 1.074 20 35
Groß Ammensleben 8 13/8 40.000 13.480
Groß Ammensleben 8 13/9 41.100 12.975
Groß Ammensleben 8 13/19 296 5 20
Groß Ammensleben 8 13/20 41.144 9.095 2.495
Groß Ammensleben 8 13/21 305 25 25
Groß Ammensleben 8 13/22 494 15 25
Groß Ammensleben 9 12/1 31.146 1.845 505
Groß Ammensleben 9 12/2 30.220 470 310
Groß Ammensleben 9 15/2 191 50 20
Groß Ammensleben 9 15/3 3.312 3.035 265
Groß Ammensleben 9 29/10 46 28 7
Groß Ammensleben 9 29/11 246 95 95
Groß Ammensleben 9 12/22 670 60 25
Groß Ammensleben 9 12/23 7.667 770 170
Groß Ammensleben 9 35/12 192 50 65
Groß Ammensleben 9 38/29 964 126 112
Groß Ammensleben 9 45/29 27 27
Groß Ammensleben 9 46/29 90 80 10
Groß Ammensleben 9 47/29 101 75 25
Groß Ammensleben 11 26/1 27.160 27.160
Groß Ammensleben 11 27/5 26.000 12.930

Jersleben 1 2 4.490 1.875 100
Jersleben 1 6 1.120 1.120
Jersleben 1 24 2.550 10
Jersleben 1 25 1.200 330 135
Jersleben 1 26 5.030 805 1.140
Jersleben 1 33 10.399 2.300
Jersleben 1 34 9.901 1.620
Jersleben 1 51 10.140 2.930 265
Jersleben 1 52 12.510 3.515 365
Jersleben 1 53 21.110 5.055 485
Jersleben 1 57 3.240 2.455 180
Jersleben 1 59 6.460 1.105 40
Jersleben 1 60 5.030 125 135
Jersleben 1 365 12.166 2.070 2.800
Jersleben 1 384 1.800 775
Jersleben 1 415 287 240
Jersleben 1 416 338 338
Jersleben 1 417 9.600 1.115
Jersleben 1 418 267 267
Jersleben 1 419 9.520 920
Jersleben 1 420 243 243
Jersleben 1 421 9.791 975
Jersleben 1 422 181 85
Jersleben 1 423 9.811 990 10
Jersleben 1 425 9.322 845 190
Jersleben 1 435 142 30
Jersleben 1 436 10.789 3.365 70
Jersleben 1 437 10.490 2.645 3.035
Jersleben 1 456 20.861 20.861
Jersleben 1 11/13 3.755 600 90
Jersleben 1 8/1 704 45
Jersleben 1 9/1 1.435 1.435
Jersleben 1 11/1 4.930 900 140
Jersleben 1 8/2 26.376 7.585
Jersleben 1 10/2 16.796 3.685 585
Jersleben 1 11/2 4.930 880 135
Jersleben 1 8/3 50 12 38
Jersleben 1 9/3 14.597 6.385 905
Jersleben 1 11/3 4.930 810 120
Jersleben 1 14/3 20.612 2.855 420
Jersleben 1 18/3 21.358 2.785 420
Jersleben 1 22/3 24.584 4.195 1.280
Jersleben 1 31/3 12.902 3.605
Jersleben 1 8/4 7.548 1.220 935
Jersleben 1 5/5 475 30 125

2
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Anlage 1 Flurstücksverzeichnis zur vorläufigen Anordnung 
gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG zum 01.10.2022

 01.07.2022

Gemarkung Flur Flurstück Größe des
Flurstückes

[m²]

dauernder Entzug zum 
01.10.2022

[m²]

vorübergehender Entzug zum 
01.10.2022

[m²]
Jersleben 1 30/5 11.175 4.425
Jersleben 1 5/6 10.880 370 225
Jersleben 1 11/7 1.955 320 50
Jersleben 1 11/8 1.930 295 45
Jersleben 1 11/9 1.795 325 50
Jersleben 1 11/10 1.910 265 40
Jersleben 1 11/11 1.875 320 50
Jersleben 1 11/12 1.885 330 50
Jersleben 1 108/1 9.541 1.770
Jersleben 1 110/5 24.711 1.185
Jersleben 1 125/2 1.862 1.815 15
Jersleben 1 125/3 23.452 462 745
Jersleben 1 125/4 12.568 645 100
Jersleben 1 125/5 12.515 805 125
Jersleben 1 125/6 26.160 720 160
Jersleben 1 125/7 29.117 75 355
Jersleben 1 125/8 13.042 5 120
Jersleben 1 154/58 7.350 3.995 305
Jersleben 1 155/58 7.380 3.015 280
Jersleben 1 182/3 7.660 2.335 215
Jersleben 1 183/3 5.410 890 135
Jersleben 1 189/9 1.854 1.286 210
Jersleben 1 192/125 6.393 5.380
Jersleben 1 286/1 42.798 23.260 1.410
Jersleben 1 29/2 11.544 4.535
Jersleben 1 314/1 1.495 380 420
Jersleben 1 315/1 12.392 675 1.150
Jersleben 1 32/3 11.108 3.180
Jersleben 1 40/3 10.214 915 205
Jersleben 1 41/3 10.047 950 200
Jersleben 1 42/3 9.973 925 215
Jersleben 1 43/2 25 20
Jersleben 1 43/3 9.865 765 160
Jersleben 1 44/1 10.563 1.260 5
Jersleben 1 44/2 30 30
Jersleben 1 45/1 10.599 2.140 60
Jersleben 1 45/2 30 30
Jersleben 1 46/2 10.354 2.735
Jersleben 1 46/3 29 29
Jersleben 1 49/3 10.994 3.090 310
Jersleben 1 50/4 11.259 2.680 260
Jersleben 1 54/12 424 424
Jersleben 1 54/14 49 49
Jersleben 1 54/29 4.286 360 95
Jersleben 1 54/5 114 15 5
Jersleben 1 55/2 143 130
Jersleben 1 55/5 311 25
Jersleben 1 55/6 395 80
Jersleben 1 55/8 117.089 13.155 2.480
Jersleben 1 55/9 3.356 5
Jersleben 1 56/4 2.031 185 65
Jersleben 2 70 670 20
Jersleben 2 72/1 27.720 445
Jersleben 3 470 624 624
Jersleben 3 472 9.431 1.905 200
Jersleben 3 474 6.497 1.255 135
Jersleben 3 478 95 50
Jersleben 3 479 10.170 2.455 255
Jersleben 3 483 21.561 935 1.460
Jersleben 3 530 14.487 3.290 350
Jersleben 3 532 14.407 2.830 300
Jersleben 3 534 15.622 3.320 330
Jersleben 3 552 565 16
Jersleben 3 553 8.984 2.145 189
Jersleben 3 557 3.489 190 365
Jersleben 3 558 4.048 1.665 490
Jersleben 3 561 2.885 920 649
Jersleben 3 564 111.094 6.029 2340
Jersleben 3 163/4 16.000 3.370 315
Jersleben 3 164/4 14.020 2.810 270
Jersleben 3 173/4 21.965 765 2.150
Jersleben 3 309/12 7.950 755 95
Jersleben 4 1 4.095 25

3
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Anlage 1 Flurstücksverzeichnis zur vorläufigen Anordnung 
gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG zum 01.10.2022

 01.07.2022

Gemarkung Flur Flurstück Größe des
Flurstückes

[m²]

dauernder Entzug zum 
01.10.2022

[m²]

vorübergehender Entzug zum 
01.10.2022

[m²]
Jersleben 4 2 13.188 90
Jersleben 4 3 30.943 275
Jersleben 4 4 11.842 130
Jersleben 4 5 1.007 1.007
Jersleben 4 6 2.187 540

Klein Ammensleben 3 27 1.970 80 80
Klein Ammensleben 3 59 357 357
Klein Ammensleben 3 60 27.092 23.790
Klein Ammensleben 3 61 549 549
Klein Ammensleben 3 62 815 815
Klein Ammensleben 3 63 82.916 42.700
Klein Ammensleben 3 64 484 484
Klein Ammensleben 3 65 368 368
Klein Ammensleben 3 66 11.658 11.658
Klein Ammensleben 3 68 633 633
Klein Ammensleben 3 69 357 357
Klein Ammensleben 3 70 11.637 11.637
Klein Ammensleben 3 72 697 697
Klein Ammensleben 3 73 332 332
Klein Ammensleben 3 74 11.644 11.644
Klein Ammensleben 3 76 800 765
Klein Ammensleben 3 77 293 293
Klein Ammensleben 3 78 11.576 11.576
Klein Ammensleben 3 80 859 815
Klein Ammensleben 3 81 256 256
Klein Ammensleben 3 82 11.289 11.289
Klein Ammensleben 3 84 529 525
Klein Ammensleben 3 85 214 214
Klein Ammensleben 3 86 646 615
Klein Ammensleben 3 87 9.288 9.288
Klein Ammensleben 3 89 700 660
Klein Ammensleben 3 90 235 235
Klein Ammensleben 3 91 176 115
Klein Ammensleben 3 92 9.001 9.001
Klein Ammensleben 3 94 707 655
Klein Ammensleben 3 95 253 253
Klein Ammensleben 3 96 8.689 8.599
Klein Ammensleben 3 98 697 665
Klein Ammensleben 3 99 340 340
Klein Ammensleben 3 100 8.646 8.646
Klein Ammensleben 3 102 607 550
Klein Ammensleben 3 104 77 60
Klein Ammensleben 3 106 1.139 764
Klein Ammensleben 3 107 7.235 4.810 965
Klein Ammensleben 3 108 275 40
Klein Ammensleben 3 110 2.832 255 50
Klein Ammensleben 3 112 2.817 2435
Klein Ammensleben 3 113 75 75
Klein Ammensleben 3 114 4.386 200
Klein Ammensleben 3 117 142.424 10.230 4.045
Klein Ammensleben 3 118 234 15 1
Klein Ammensleben 3 119 48 48
Klein Ammensleben 3 120 1.098 455 220
Klein Ammensleben 3 132 571 25 190
Klein Ammensleben 3 133 63 10
Klein Ammensleben 3 166 47.448 44.725 1.500
Klein Ammensleben 3 169 697 305
Klein Ammensleben 3 170 128 128
Klein Ammensleben 3 171 4.872 4.872
Klein Ammensleben 3 172 232 232
Klein Ammensleben 3 173 9.768 9.768
Klein Ammensleben 3 174 1.251 1.251
Klein Ammensleben 3 175 43.399 43.399
Klein Ammensleben 3 176 248 248
Klein Ammensleben 3 177 9.352 9.352
Klein Ammensleben 3 178 203 203
Klein Ammensleben 3 179 9.397 8.397
Klein Ammensleben 3 180 2.293 1600
Klein Ammensleben 3 181 15.047 15.047
Klein Ammensleben 3 182 1.056 580
Klein Ammensleben 3 184 27.944 14.430 3.630
Klein Ammensleben 3 185 79 79
Klein Ammensleben 3 186 8.241 1.655 290
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Anlage 1 Flurstücksverzeichnis zur vorläufigen Anordnung 
gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG zum 01.10.2022

 01.07.2022

Gemarkung Flur Flurstück Größe des
Flurstückes

[m²]

dauernder Entzug zum 
01.10.2022

[m²]

vorübergehender Entzug zum 
01.10.2022

[m²]
Klein Ammensleben 3 187 963 190
Klein Ammensleben 3 188 1.331 570
Klein Ammensleben 3 189 84.536 28.545
Klein Ammensleben 3 190 287 287
Klein Ammensleben 3 191 17.187 12.790
Klein Ammensleben 3 192 158 158
Klein Ammensleben 3 193 10.589 8.285
Klein Ammensleben 3 17/2 20.049 900 930
Klein Ammensleben 3 18/2 27.270 1.645 1.430
Klein Ammensleben 3 23/2 10.710 1.020
Klein Ammensleben 3 23/4 10.800 1.280
Klein Ammensleben 3 17/5 71.551 2.405 2.495
Klein Ammensleben 3 23/6 10.870 1.565
Klein Ammensleben 3 2/8 4.386 931 810
Klein Ammensleben 3 23/8 10.890 1.795
Klein Ammensleben 3 23/10 10.890 1.990
Klein Ammensleben 3 23/12 9.430 1.875
Klein Ammensleben 3 16/45 1.500 5 20
Klein Ammensleben 3 16/82 581 80 265
Klein Ammensleben 3 16/85 102.947 2.695 1.960
Klein Ammensleben 3 23/14 9.420 1.990
Klein Ammensleben 3 23/16 9.410 2.070
Klein Ammensleben 3 23/18 9.830 2.250
Klein Ammensleben 3 23/20 9.620 1260 35
Klein Ammensleben 3 34/2 3.970 330 30
Klein Ammensleben 3 53/9 16.710 9.190

Meitzendorf 1 17 25.400 800
Meitzendorf 1 19 1.480 540 360
Meitzendorf 1 65 80 80
Meitzendorf 1 66 1.600 1.600
Meitzendorf 1 67 375 375
Meitzendorf 1 68 93.545 71.520 255
Meitzendorf 1 69 116 115
Meitzendorf 1 70 713 125
Meitzendorf 1 71 3.743 25
Meitzendorf 1 73 278 50
Meitzendorf 1 74 84 20
Meitzendorf 1 75 823 125
Meitzendorf 1 76 379 379
Meitzendorf 1 77 24.064 2.030 1.955
Meitzendorf 1 78 215 15
Meitzendorf 1 79 904 325 435
Meitzendorf 1 1/1 45 20 20
Meitzendorf 1 6/1 102.140 135 740
Meitzendorf 1 1/2 285 285
Meitzendorf 1 20/3 72.800 13.895 3.985
Meitzendorf 1 20/4 3.790 1.155 370
Meitzendorf 1 44/5 11.616 50 75
Meitzendorf 1 48/1 60 15 15
Meitzendorf 1 51/18 6.953 455
Meitzendorf 1 61/8 347 347
Meitzendorf 4 904 1.212 50 340
Meitzendorf 4 905 1.647 145
Meitzendorf 4 921 590 49
Meitzendorf 4 1041 40.082 9.935 9.505
Meitzendorf 4 1215 18.982 70

Mose 8 2 3.427 100
Mose 8 3 20.865 1.805 105
Mose 8 5 16.070 675
Mose 8 8 76.971 25.655 12.065
Mose 8 9 23.627 1.570 780
Mose 8 10 124.361 18.675 5.485
Mose 8 15 898 245
Mose 8 24 7.651 7.080 360
Mose 8 26 15.184 540
Mose 8 27 20.192 855
Mose 8 29 20.431 1.000
Mose 8 30 18.636 10.510 760
Mose 8 32 18.078 340
Mose 8 33 18.078 4.825
Mose 8 34 12.117 9.045
Mose 8 35 14.651 10.750 225
Mose 8 36 15.988 15.730 185

5
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Anlage 1 Flurstücksverzeichnis zur vorläufigen Anordnung 
gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG zum 01.10.2022

 01.07.2022

Gemarkung Flur Flurstück Größe des
Flurstückes

[m²]

dauernder Entzug zum 
01.10.2022

[m²]

vorübergehender Entzug zum 
01.10.2022

[m²]
Mose 8 37 13.236 9.425
Mose 8 38 24.514 6.390 280
Mose 8 47 4.548 695 55
Mose 8 48 90.373 13.280
Mose 8 51 6.213 605
Mose 8 53 8.944 1.110 105
Mose 8 54 10.192 1.375 265
Mose 8 55 5.602 845 870
Mose 8 56 1.539 580 550
Mose 8 62 181 50
Mose 8 63 3.320 1.070 340
Mose 8 65 6.045 1.460 115
Mose 8 66 3.835 205
Mose 8 71 12.519 2.375 145
Mose 8 72 89 5
Mose 8 73 104 45
Mose 8 74 336 35 200
Mose 8 80 22.839 14.010
Mose 8 81 43.496 75 115
Mose 8 88 12.618 3.085 1.350
Mose 9 1 894 880 14
Mose 9 2 952 595 357
Mose 9 3 1.733 775 935
Mose 9 4 47 47
Mose 9 5 15.327 235 400
Mose 9 6 4.314 190
Mose 9 18 61.203 300
Mose 9 81 46.662 5.180 2.090

Samswegen 3 191 3.890 165
Samswegen 4 32 1.430 340 360
Samswegen 4 59 7.330 150 65
Samswegen 4 60 23.210 600
Samswegen 4 61 3.890 100
Samswegen 4 62 7.710 155
Samswegen 4 63 3.530 90
Samswegen 4 64 3.590 70
Samswegen 4 65 5.590 100
Samswegen 4 66 3.910 90
Samswegen 4 67 6.720 125
Samswegen 4 69 3.570 55
Samswegen 4 70 3.580 55
Samswegen 4 73 4.830 60
Samswegen 4 74 20.600 250
Samswegen 4 75 19.400 225
Samswegen 4 238 711 10 20
Samswegen 4 239 5.734 690 4.270
Samswegen 4 260 10.417 705 805
Samswegen 4 261 86.034 7.885 3.010
Samswegen 4 30/1 358 45
Samswegen 4 27/2 878 235 310
Samswegen 4 25/3 11.722 30 345
Samswegen 4 29/3 12.460 4.285 540
Samswegen 4 30/3 92.113 34.465 5.870
Samswegen 4 26/4 130.115 24.290 6.910
Samswegen 4 31/5 208 120 10
Samswegen 4 100/68 4.410 65
Samswegen 4 120/48 1.728 200 15
Samswegen 4 121/49 41.252 4.985 635
Samswegen 4 122/50 32.663 830 790
Samswegen 4 123/51 24.537 245 705
Samswegen 4 124/52 20.392 50 285
Samswegen 4 137/45 13.100 4.055 185
Samswegen 4 183/44 556 500 56
Samswegen 4 184/44 69.475 28.485 4.135
Samswegen 4 30/2 179 45
Samswegen 4 31/4 1.128 115 95
Samswegen 4 33/5 3.228 370 85
Samswegen 4 34/10 4.347 1.000 45
Samswegen 4 34/12 13.094 2.805 200
Samswegen 4 34/8 4.360 1.000 45
Samswegen 4 35/9 33.906 7.675 650
Samswegen 4 36/6 13.301 2.700 140
Samswegen 4 47/4 63.225 10.175 1.690

6
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Anlage 1 Flurstücksverzeichnis zur vorläufigen Anordnung 
gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG zum 01.10.2022

 01.07.2022

Gemarkung Flur Flurstück Größe des
Flurstückes

[m²]

dauernder Entzug zum 
01.10.2022

[m²]

vorübergehender Entzug zum 
01.10.2022

[m²]
Samswegen 4 56/1 2.632 85
Samswegen 4 56/2 2.632 80
Samswegen 4 72/3 7.144 90
Samswegen 4 76/1 32.250 325
Samswegen 4 76/2 32.331 325
Samswegen 4 81/25 5.920 305 400
Samswegen 4 82/25 5.900 510 155
Samswegen 4 92/56 5.000 165
Samswegen 4 93/56 5.150 165
Samswegen 4 95/56 5.280 160
Samswegen 4 96/68 4.390 95
Samswegen 4 97/68 4.570 65
Samswegen 4 98/68 4.180 65
Samswegen 4 99/68 4.420 65
Samswegen 5 1516 197 105
Samswegen 5 1517 124 60
Samswegen 5 1520 33 5
Samswegen 5 1523 134 65
Samswegen 5 1524 260 240
Samswegen 5 1525 203 203
Samswegen 5 1526 170 100
Samswegen 7 55 21.130 255 600
Samswegen 7 56 39.165 415 325
Samswegen 7 58 1.680 790 80
Samswegen 7 59 7.577 390 390
Samswegen 7 60 118 1 117
Samswegen 7 64 422 70 70
Samswegen 7 65 13.429 495 465
Samswegen 7 66 6.367 1.830 505
Samswegen 7 69 85.882 1647 1.950
Samswegen 7 70 31.666 2.465 1.310
Samswegen 7 71 7.507 960 280
Samswegen 7 72 49.107 7.930 3.120
Samswegen 7 73 71.267 11.720 3.900
Samswegen 7 74 52.841 8.260 2.695
Samswegen 7 75 70.806 10.295 3.285
Samswegen 7 76 75.439 10.125 3.315
Samswegen 7 80 37.225 5.135 1.705
Samswegen 7 86 34.079 4.855 1.795
Samswegen 7 88 8.185 3.450 1.185
Samswegen 7 89 41.306 16.260 1.015
Samswegen 7 90 44.807 7.510 2.150
Samswegen 7 91 70.144 23.645 3.120
Samswegen 7 98 20.280 65
Samswegen 7 104 716 65
Samswegen 7 106 9.976 2.165 950
Samswegen 7 107 30.421 290
Samswegen 7 108 88.278 850 30
Samswegen 7 109 89 89
Samswegen 7 110 664 610 54
Samswegen 7 111 22.882 9.240 10.665
Samswegen 7 113 37.132 4.370 3.880
Samswegen 7 114 53 53
Samswegen 7 115 20 20
Samswegen 7 116 735 510 40
Samswegen 7 117 9.576 2.970 150
Samswegen 7 120 13.579 465 1.510
Samswegen 7 121 13.403 4.895
Samswegen 7 122 8.767 55 20
Samswegen 7 123 31.182 255
Samswegen 7 126 64 15 35
Samswegen 7 128 52.290 15 3.075
Samswegen 7 129 18.818 1.165
Samswegen 7 130 11.372 320
Samswegen 7 142 2.677 140 1.115
Samswegen 7 143 2.350 1.405 615
Samswegen 7 144 7.492 1.160 360
Samswegen 7 145 17.966 2.960 910
Samswegen 7 146 46.725 9.230 1.990
Samswegen 7 147 19.033 5.300 790
Samswegen 7 148 54.016 12.880 1.350
Wolmirstedt 35 142 44.133 10
Wolmirstedt 35 147 4.495 25
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Anlage 1 Flurstücksverzeichnis zur vorläufigen Anordnung 
gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG zum 01.10.2022

 01.07.2022

Gemarkung Flur Flurstück Größe des
Flurstückes

[m²]

dauernder Entzug zum 
01.10.2022

[m²]

vorübergehender Entzug zum 
01.10.2022

[m²]
Wolmirstedt 36 50 7.268 660
Wolmirstedt 36 51 2.489 565
Wolmirstedt 36 52 15.284 15.125
Wolmirstedt 36 53 19.487 18.720
Wolmirstedt 36 54 13.355 6.990
Wolmirstedt 36 118 2.188 2.188
Wolmirstedt 36 119 8.204 8.180
Wolmirstedt 36 120 2.864 2.864
Wolmirstedt 36 121 4.052 4.052
Wolmirstedt 36 122 2.532 2.532
Wolmirstedt 36 123 7.738 7.738
Wolmirstedt 36 124 3.303 3.303
Wolmirstedt 36 125 7.707 7.707
Wolmirstedt 36 126 2.442 2.442
Wolmirstedt 36 127 10.221 10.221
Wolmirstedt 36 128 7.564 7.564
Wolmirstedt 36 129 8.056 8.056

Summen: 1.613.223 234.358
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BAB 14 Samswegen/ Groß Ammensleben BK 7010
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Anlage 2

Darstellung auf Grundlage von Geobasisdaten der Geoinformationsverwaltung 
Sachsen-Anhalt (Kartengrundlage: TK10; LVermGeo LSA 
(www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) [2019/010312]

erstellt am
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14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 mit örtlicher Bauvorschrift Ortskern“ der
Gemeinde Barleben / Ortschaft Barleben für den Bereich Feldstraße, Flurstück 39/3

und Teilfläche des Flurstücks 1291, Flur 3, Gemarkung Barleben

Die vom Gemeinderat der Gemeinde Barleben in der Sitzung am 05.07.2022 als Satzung beschlossene 14. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 15 mit örtlicher Bauvorschrift „Ortskern“ der Gemeinde Barleben / Ortschaft Barleben 
für den Bereich Feldstraße, Flurstück  39/3 und  Teilfläche  des  Flurstücks  1291,  Flur 3, Gemarkung Barleben           
(BV-0040/2022) wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht und tritt mit der Be-
kanntmachung im amtlichen Verkündungsblatt der Gemeinde Barleben in Kraft.

Lagehinweis: Der   Geltungsbereich der zuvor benannten 14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 mit örtlicher 
Bauvorschrift „Ortskern“ – Barleben beinhaltet das Flurstück 39/3 und eine Teilfläche des Flurstücks 1291, jeweils 
der Flur 3 in der Gemarkung Barleben.

Jedermann kann die Planzeichnung 
(Teil A und B) und die Begründung zur 
14. Änderung des  Bebauungsplanes
Nr. 15 mit örtlicher Bauvorschrift
„Ortskern“ der Gemeinde Barleben
/ Ortschaft Barleben für den Bereich
Feldstraße, Flurstück 39/3 und Teil-
fläche des Flurstücks 1291, Flur 3,
Gemarkung Barleben dazu ab dem
Tag der Bekanntmachung im Bau- 
und Ordnungsamt (Zimmer 0.06)
der Gemeinde Barleben, Ernst-
Thälmann-Str. 22, 39179 Barleben
während der Dienstzeiten einse-
hen und über den Inhalt Auskunft
verlangen.

Zudem steht die 14. Änderung 
auf der Homepage der Gemeinde 
Barleben www.barleben.de unter 
Satzungen / B- Pläne -> Bebauungs-
pläne Barleben zur Verfügung.

Hinweise:

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
a) eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs

dann unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts, geltend gemacht worden ist.

Entsprechend § 44 Abs. 5 BauGB wird ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen nach den §§ 39 bis 42 BauGB und deren Ver-
jährung nach drei Jahren hingewiesen. 

40 | Amtsblatt im Mittellandkurier vom 26. August 2022



Bebauungsplan Nr. 38 „Nördlich des Schnarsleber Weges“ der Gemeinde Barleben / 
Ortschaft Ebendorf für das Flurstück 570/20 der Flur 2, Gemarkung Ebendorf

Die vom Gemeinderat der Gemeinde Barleben in der Sitzung am 05.07.2022 als Satzung beschlossene Bebauungs-
plan Nr. 38 „Nördlich des Schnarsleber Weges“ der Gemeinde Barleben / Ortschaft Ebendorf für das Flurstück 570/20 
der Flur 2, Gemarkung Ebendorf (BV-0044/2022) wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt 
gemacht und tritt mit der Bekanntmachung im amtlichen Verkündungsblatt der Gemeinde Barleben in Kraft.

Lagehinweis: Der räumliche Geltungsbereich des zuvor benannten Bebauungsplanes beinhaltet das Flurstück 
570/20 der Flur 2 in der Gemarkung Ebendorf und eine Teilfläche des Schnarsleber Weges.  

Jedermann kann die Planzeich-
nung (Teil A und B) und die 
Begründung zum Bebauungsplan 
Nr. 38 „Nördlich des Schnarsleber 
Weges“ der Gemeinde Barleben 
/ Ortschaft Ebendorf für das 
Flurstück 570/20 der Flur 2, Ge-
markung Ebendorf dazu ab dem 
Tag der Bekanntmachung im 
Bau- und Ordnungsamt (Zimmer 
0.06) der Gemeinde Barleben, 
Ernst-Thälmann-Str. 22, 39179 
Barleben während der Dienstzei-
ten einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen.

Zudem steht der Bebauungsplan 
Nr. 38 auf der Homepage der Ge-
meinde Barleben www.barleben.
de unter Satzungen/B- Pläne -> 
Bebauungspläne Ebendorf zur 
Verfügung.

Hinweise:

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 

a) eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs

dann unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts, geltend gemacht worden ist.

Entsprechend § 44 Abs. 5 BauGB wird ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen nach den §§ 39 bis 42 BauGB und deren Ver-
jährung nach drei Jahren hingewiesen. 
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7. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Barleben zur Umlage der Verbands-
beiträge des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“

Aufgrund des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S.492) in 
der derzeit gültigen Fassung, der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung und der §§ 1, 2 des 
Kommunalabgabegesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVB. LSA S.405) in der 
derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Barleben in seiner Sitzung am 05.07.2022 die folgende 
7. Änderungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ beschlossen.

Artikel 1

1. § 8 wird wie folgt geändert:

(1) Der Umlagesatz zur Umlage des Flächenbeitrages beträgt für das Jahr 2022 7,35 EUR/ha inclusive der
Verwaltungskosten.
Der Umlagesatz zur Umlage des Erschwernisbeitrages beträgt für das Jahr 2022 6,15 EUR/ha.

Artikel 2

Die 7. Änderungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ tritt rück-
wirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Weitere Stellen als Schülerlotsen zu besetzen           
>> Für die Schulwegsicherung in der Ortschaft Barleben sucht die Gemeinde weiterhin freiwillige Verkehrshelfer.
Perspektivisch soll die Anzahl der Verkehrshelfer von zwei auf vier angehoben werden und damit an einem zweiten
Standort möglich sein.
Die Aufgabe der Verkehrshelfer ist verantwortungsvoll und gerade für die Kleinsten unter uns enorm wichtig. Durch
die Verkehrshelfer werden die Schulwege sicherer.
Die Schülerlotsen werden durch die Verkehrswacht Sachsen-Anhalt ausgestattet und eingewiesen. Die Schülerlotsen
erhalten eine tarifliche Vergütung nach Entgeltgruppe 1 Stufe 2 TVöD (VKA).

• Das Mindestalter ist 13 Jahre, dann aber nur mit Einverständniserklärung der Eltern und der Schule, eine Alters-
obergrenze gibt es nicht.
• Der Verkehrshelfer hat keine polizeilichen Befugnisse.
• Der Verkehrshelfer darf nicht in den fließenden Verkehr regelnd eingreifen.
• Der Verkehrshelfer muss Lücken im Verkehrsfluss abwarten (50 Meter vor einer Lotseneinsatzstelle steht immer
das StVO-Verkehrszeichen 356 „Verkehrshelfer“).
• Der Verkehrshelfer muss Geschwindigkeit abschätzen können.
• Der Verkehrshelfer muss Wetterbedingungen richtig erkennen und bewerten können.
• Der Verkehrshelfer muss sich angemessen, korrekt und richtig gegenüber motorisierten und anderen Verkehrs-
teilnehmern verhalten.
• Der Verkehrshelfer muss umsichtig und konzentriert seinen freiwilligen Dienst versehen (vor Unfällen schützen).

Wer die Tätigkeit als Verkehrshelfer (morgens zwischen 07:00 und 08:00 Uhr) übernehmen möchte, der schickt bitte 
ein formloses Anschreiben mit Lebenslauf per E-Mail an ordnungsamt@barleben.de oder per Post an Gemeinde Bar-
leben, Ernst-Thälmann-Straße 22, 39179 Barleben. 
Bei Fragen können Sie sich unter der Telefonnummer 039203 – 565 2628 melden.
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Für unser neues Logistikcenter in Barleben über 20.000 qm 
direkt an der A2 suchen wir zum nächstmöglichen Termin

Kaufmännische Mitarbeiter (m/w/d)
• Kundenservice

Teamleiter, Kommissionierer, Staplerfahrer
• Kommissionierung von Waren/Klein und Ersatzteilen
• Zusammenstellung von Warenausgangssendungen
• Be-und Entladen von LKW
• Keine Schichtarbeit
• Tagschichten von Montag bis Freitag

Ihre Vorteile
• Sicherer und zukunftsorientierter Arbeitsplatz
• Attraktive und faire Vergütung
• Mitarbeiterangebote bei über 600 namhaften Anbietern
  (Corporate Benefits)
• Sehr gutes Betriebsklima und „Emonsionalität“
• Umfassende und strukturierte Einarbeitung
• Weiterbildungsmöglichkeiten über unsere hauseigene
   Emons-Akademie
• Private Unfallversicherung

Emons Spedition GmbH 
Herr Lars Loth I Bei den Mühlen 1 I 39343 Uhrsleben 
Telefon +49 39052 904-100 I Mobil +49 151 1512 5901 I E-Mail lars.loth@emons.de

ZUSAMMEN BEWEGEN WIR MEHR

www.emons-karriere.de
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann rufen Sie uns  unter +49 39052 904-103 an!


